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Gesetz 

über die Feststellung eines Haushaltsplanes 

für das Haushaltsjahr 2017 

(Haushaltsgesetz 2017) 

Vom 14. Dezember 2016 

 
- GVOBl. Schl.-H. S. 972 ff. - 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
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§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes 

 

    

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das 
Haushaltsjahr 2017 wird in Einnahme und Ausgabe 
auf  

14 416 979 100 Euro 
 

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigun-
gen auf 

1 108 694 000 Euro 
festgestellt. 
 

    

§ 2 
Kreditermächtigungen, 

derivative Finanzgeschäfte 
 

    

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung der 
Ausgaben Kredite bis zum Höchstbetrag von 
 

3 049 067 000 Euro 
 
für das Haushaltsjahr 2017 aufnehmen. Bei Diskont-
papieren ist nur der Nettobetrag auf die Krediter-
mächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres anzu-
rechnen. 
 

    

(2) Das Finanzministerium darf ab Oktober des 
jeweiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kre-
ditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres 
Kredite bis zur Höhe von 5 % des in § 1 für die 
Einnahmen und Ausgaben des betreffenden Haus-
haltsjahres festgestellten Betrages aufnehmen. Die 
hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die 
Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres 
anzurechnen. 
 

    

(3) Kredite und derivative Finanzgeschäfte nach 
§ 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
sind in inländischer Währung abzuschließen. Eine 
Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist zulässig, 
wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko 
bezüglich Kapital und Zinsen in voller Höhe durch 
Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen 
wird. Auf die jeweilige Kreditermächtigung des 
Absatzes 1 ist der sich nach der Wechselkurssi-
cherung ergebende Kapitalbetrag in inländischer 
Währung anzurechnen. 
 

    

(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsaus-
gaben in den Jahren bis 2022 werden im Haus-
haltsjahr 2017 folgende Plangrößen für die gesam-
ten Zinsausgaben zugrunde gelegt:  
- für 2018: 589 000 000 Euro, 
- für 2019: 620 000 000 Euro,  
- für 2020: 680 000 000 Euro,  
- für 2021: 725 000 000 Euro und  
- für 2022: 729 000 000 Euro. 
Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 aus-
gewiesenen Plangrößen sind für die Zinsände-
rungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten:  

    

- für 2017:   25 000 000 Euro, 
- für 2018:   60 000 000 Euro, 
- für 2019:   75 000 000 Euro, 
- für 2020:   85 000 000 Euro, 
- für 2021:   95 000 000 Euro und  
- für 2022: 100 000 000 Euro. 
 
(5) Das Finanzministerium darf im Eigenbestand 
befindliche Wertpapiere des Landes vorüberge-
hend Kreditinstituten gegen Entgelt überlassen. 
 

    

(6) Das Finanzministerium darf Kassenverstär-
kungskredite bis zu 10 % des in § 1 für Einnahmen 
und Ausgaben des jeweiligen Haushaltsjahres 
festgestellten Betrages aufnehmen. Darüber hin-
aus darf das Finanzministerium zur Deckung eines 
nicht vorhergesehenen Liquiditätsbedarfs Vereinba-
rungen mit Kreditinstituten abschließen, die eine 
kurzfristige Liquiditätsbeschaffung durch Beleihung 
von im Eigenbestand des Landes befindlichen 
Wertpapieren bis zu einem Betrag von 
500 000 000 Euro ermöglichen. 
 

    

(7) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der 
Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit 
dem auf Schleswig-Holstein entfallenden Anteil 
aufnehmen. Ferner darf das Finanzministerium 
Darlehen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich 
aufnehmen, die zweckgebunden für eine im Haus-
haltsplan veranschlagte Maßnahme gewährt wer-
den und die zinsgünstiger als Kapitalmarktdarlehen 
sind. 
 

    

(8) Zur wechselseitigen Besicherung von Kreditrisi-
ken aus derivativen Geschäften wird das Finanz-
ministerium ermächtigt, im Rahmen und für die 
Laufzeit dieser Geschäfte Sicherheiten in Form 
verzinster Barmittel entgegenzunehmen und zu 
stellen. Der damit verbundene Finanzierungsbedarf 
wird auf die Ermächtigung gemäß Absatz 6 Satz 1 
angerechnet. 

    

§ 3 
Kredit- und Zinsmanagement 

 

    

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und 
Zinsmanagement einzurichten. 
 

    

(2) Das Kredit- und Zinsmanagement beschafft die 
im Haushalt veranschlagten Kreditmarktmittel, 
schließt derivative Finanzgeschäfte gemäß § 18 
Absatz 6 LHO ab und verwaltet den Schulden- und 
Derivatbestand des Landes. Es plant und steuert 
die Struktur der Kreditmarktschulden sowie die 
derivativen Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von 
der erwarteten Entwicklung der Kreditmarktzinsen 
mit dem Ziel, die Zinsausgaben des Haushalts 
über einen längerfristigen Planungszeitraum unter 
Beachtung von Zinsänderungsrisiken zu optimie-
ren. Bei der Planung und Steuerung der Zinsaus-
gaben aus den Kreditmarktschulden sind insbe-
sondere der Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Fälligkeits- und Zinsbindungsstruktur der Kredit-
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marktschulden festzulegen und zinsgünstige Mög-
lichkeiten der Kreditbeschaffung zu nutzen. Durch 
den ergänzenden Einsatz derivativer Finanzge-
schäfte kann die Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden zusätzlich gestaltet werden. 
 
(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur 
Unterstützung der Steuerung der Zinsausgaben 
unter Kosten-Risiko-Aspekten ein Referenz-
Portfolio und alternative Zinsszenarien ein. Die 
Zinsbindungsstruktur des Referenz-Portfolios wird 
unter Berücksichtigung der langfristigen Risikoab-
sorptionsfähigkeit des Haushalts festgelegt. Zins-
änderungsrisiken stellen potenzielle Zinsmehraus-
gaben in den zukünftigen Jahren dar. Die Quantifi-
zierung der gesamten Zinsausgaben sowie der 
Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines 
standardisierten Verfahrens zur Simulation von 
Zinsszenarien. Das Verfahren ist regelmäßig unter 
Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft 
zu überprüfen und fortzuentwickeln. 
 

    

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanzge-
schäfte verbundenen Kreditrisiken sind durch ge-
eignete Verfahren, die die Sicherheitenstellung für 
Neugeschäfte umfassen, zu begrenzen. Betriebs- 
und Abwicklungsrisiken sind durch organisatori-
sche und personalwirtschaftliche Maßnahmen so-
wie durch eine funktionale Trennung des Ab-
schluss- und Abwicklungsbereichs zu begrenzen. 
 

    

(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsoptionen 
sind zur Risikovorsorge einer Zinsausgleichsrück-
lage zuzuführen und zweckgebunden zum Aus-
gleich von Zinsmehrausgaben zu verwenden. So-
weit Rücklagenmittel nicht mehr zur Abdeckung 
optionaler Zinsänderungsrisiken benötigt werden, 
sind sie zum Ausgleich von Zinsmehrausgaben 
während des Haushaltsvollzugs und zur Versteti-
gung der Zinsausgabenentwicklung im Finanzpla-
nungszeitraum einzusetzen. 
 

    

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren 

 

    

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus 
darf das Finanzministerium Ausgaben sperren, 
wenn und soweit hierfür unvorhergesehen von 
anderer Seite nicht veranschlagte Mittel zweckge-
bunden bereitgestellt werden. Gleiches gilt, wenn 
Änderungen im Bundesrecht oder auf EU-Ebene 
zu Minderausgaben im Landeshaushalt führen. 
 

    

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 gesperrte 
Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als 
Minderausgabe nachzuweisen. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Realisierung von globalen Minderausgaben und bei 
nicht genehmigten Haushaltsüberschreitungen des 
Vorjahres im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben 
zu sperren. 

    

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen 
 

    

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO zu 
bestimmende Betrag wird auf 500 000 Euro fest-
gesetzt. 
 

    

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestimmen-
de Rahmen wird auf mehr als 500 000 Euro bis zu 
2 500 000 Euro festgesetzt. 
 

    

§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

 

    

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn kein 
Fall des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Absatz 1 LHO 
vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen ein-
willigen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlag-
te Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt 
oder rechtsverbindlich zugesagt sind. 
 

    

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in 
denen kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, 
dürfen bis zu einem Betrag von 100 000 Euro im 
Einzelfall pro Haushaltsjahr geleistet werden, wenn 
der Finanzausschuss einwilligt und die Deckung 
gesichert ist. Der Gesamtbetrag der Ausgaben darf 
1 500 000 Euro pro Haushaltsjahr nicht überstei-
gen.  
 

    

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

 

    

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgruppen 
7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 Ausgaben 
nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleis-
tet werden. 
 

    

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die 
Bauunterhaltung (Gruppe 519) übertragbar. 
 

    

(3) Im Einzelplan 12 sind 
 
1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben 

der Gruppe 519 und der Gruppe 711 gegensei-
tig deckungsfähig, 

 
2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung des 

Finanzministeriums gegenseitig deckungsfähig 
die Ausgaben der Gruppen 712 bis 749 und 
894. 

 

    

§ 8 
Allgemeine und Einzelplan übergreifende 

Bewirtschaftungsregeln 
 

    

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen auch 
die Vergütungen der Auszubildenden im Sinne des 
§ 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbeamtengesetzes 
gezahlt werden. 
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(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen aus 
 
1. der Anfertigung von Fotokopien und aus Verviel-

fältigungen für Dritte, 
 
2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht im 

Zusammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, inso-
weit, als sie zur Instandsetzung bestimmt sind, 
sowie aus der Abgabe von Betriebsstoffen und 
Ersatzteilen an Dritte und 

 
3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit 

Ausgaben der Gruppe 517 
 
den Ausgaben der Obergruppe 51 zu. 
 

    

(3) Erstattungen von Personalausgaben (Haupt-
gruppe 4) und Eingliederungszuschüsse der Bun-
desagentur für Arbeit können durch Absetzen von 
der Ausgabe vereinnahmt werden. 
 

    

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die 
Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen 
Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebun-
dene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, 
für Entnahmen aus der Rücklage sowie andere 
damit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten. 
 

    

(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern im Rahmen von Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen können zu Lasten von 
Titeln der Gruppe 427 für die Dauer der von der 
Bundesagentur für Arbeit zugesagten Förderung 
Arbeitsverträge auch über das Haushaltsjahr hin-
aus abgeschlossen werden. 
 

    

(6) Das Finanzministerium unterrichtet den Finanz-
ausschuss, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres 
erkennbar wird, dass bestimmte Ausgabetitel vo-
raussichtlich in erheblichem Umfang nicht ausge-
schöpft werden. 
 

    

(7) Werden veranschlagte Investitionen im Haus-
haltsvollzug bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit 
durch alternative Beschaffungsformen (wie z.B. 
Leasing- oder ähnliche Verträge) ersetzt, sind die 
hierfür erforderlichen Mittel auf einen gegebenen-
falls neu einzurichtenden Titel der Hauptgruppe 5 
umzusetzen (Solländerung). Die Einsparungen 
sind bei den jeweiligen Investitionen als Minder-
ausgaben nachzuweisen. 
 
(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts und nach Maß-
gabe der Entscheidung der Landesregierung 
Haushaltsmittel gegen Deckung bereit zu stellen, 
die zur Abwehr einer drohenden Schadenslage im 
Schleswig-Holsteinischen Küstenmeer erforderlich 
sind, und die entsprechenden Titel einzurichten. 

    

Der Finanzausschuss ist unverzüglich zu unterrich-
ten. 
     
(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten Abschlagszahlungen auf 
das erwartete Abrechnungsergebnis im Rahmen 
des Kommunalen Finanzausgleichs an die Kom-
munen festzusetzen, wenn die aufgrund der Steu-
erschätzung zu erwartenden Steuereinnahmen das 
veranschlagte Haushaltssoll wesentlich überstei-
gen. Die Mehrausgaben sind durch entsprechende 
Steuermehreinnahmen zu decken. Darüber hinaus 
wird das Finanzministerium ermächtigt, in Abstim-
mung mit dem Ministerium für Inneres und Bun-
desangelegenheiten die Finanzausgleichsmasse 
auf der Grundlage der Steuereinnahmen entspre-
chend dem langfristigen Durchschnitt neu zu be-
rechnen und festzusetzen. Die Feststellung der 
Steuereinnahmen entsprechend dem langfristigen 
Durchschnitt erfolgt durch das Finanzministerium. 
Die Mehrausgaben sind durch entsprechende Min-
derausgaben oder Mehreinnahmen zu decken. 
 

    

(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, deren 
Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird das Fi-
nanzministerium im Einvernehmen mit dem jeweili-
gen Ressort ermächtigt, Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen zu einem von ihm einzurich-
tenden Titel der Hauptgruppen 5 oder 8 im selben 
Kapitel umzusetzen, wenn und soweit Ausgaben 
oder Verpflichtungsermächtigungen für die Maß-
nahme vorgesehen waren. Minderausgaben bei 
den jeweiligen Investitionstiteln sind einzusparen. 
 

    

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag eines Ressorts Titel der Hauptgruppen 6 bis 
8 einzurichten und Mittel der Obergruppe 42 auf 
diese oder vorhandene Titel der Hauptgruppen 6 
bis 8 umzusetzen, wenn dargelegt wird, dass durch 
zusätzliche, über die Vorgaben des Haushalts hin-
aus gehende Einsparmaßnahmen Planstellen oder 
Stellen dauerhaft nicht wieder besetzt werden. 
 

    

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, 
Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerbern erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, umzusetzen und zu än-
dern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einzuwilligen sowie Planstellen und Stellen auszu-
bringen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.  
 

    

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, dem 
Sondervermögen „InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IM-
PULS 2030)“ bei Titel 1611 - 634 01 Mittel bis zur 
Höhe eines positiven strukturellen Saldos (Über-
schuss) zuzuführen, wenn und soweit die mit dem 
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Haushaltsgesetz festgelegte Kreditermächtigung 
nicht in Anspruch genommen wird. Zur Berech-
nung der Überschüsse werden die Vorgaben aus  
§ 4 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung von 
Artikel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein zugrunde gelegt. Der Deckungsnachweis 
erfolgt mit der Haushaltsrechnung. Der Finanzaus-
schuss wird mit dem Bericht gemäß § 10 LHO 
hierüber unterrichtet. 
 
(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des 
Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
aus Entnahmen aus dem Sondervermögen IM-
PULS 2030 oder durch Minderausgaben im Einzel-
plan 16 gedeckt ist. 
 

    

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der zuständigen Ressorts die zur Umset-
zung des Gesetzes zur Regulierung des Prostituti-
onsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prosti-
tution tätigen Personen (ProstSchG) erforderlichen 
Änderungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In 
diesem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken eingerichtet, umgesetzt und geändert so-
wie Planstellen und Stellen ausgebracht, übertra-
gen und geändert werden, wenn und soweit die 
Finanzierung gedeckt ist. 
 

    

§ 9 
Struktur- und Funktionalreform 

 

    

(1) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten und mit Einwilligung des Finanzaus-
schusses für die Übertragung von bisher vom Land 
wahrgenommenen Aufgaben auf die Gemeinden, 
Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen der 
Struktur- und Funktionalreform Haushaltsmittel 
gegen Deckung bereitstellen und die erforderlichen 
Titel einrichten. Zur Finanzierung des Kostenaus-
gleichs wird das Finanzministerium ermächtigt, 
Ausgabeansätze zu sperren sowie Planstellen und 
Stellen mit kw-Vermerken zu versehen. 
 

    

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten und dem die Aufgabe 
abgebenden Ressort und mit Einwilligung des Fi-
nanzausschusses die zur Übertragung von Aufga-
ben des Landes auf den kommunalen Bereich oder 
zur Übertragung von Aufgaben auf Dritte im Rah-
men der Struktur- und Funktionalreform erforderli-
chen Änderungen im Landeshaushalt vorzuneh-
men. In diesem Zusammenhang dürfen Titel mit 
Haushaltsvermerken eingerichtet und in zusätzli-

    

che Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
eingewilligt werden. In Höhe dieser zusätzlichen 
Ausgaben und Verpflichtungen sind in den betref-
fenden Einzelplänen Einsparungen, insbesondere 
bei den Personalausgaben und den sächlichen 
Verwaltungsausgaben, zu erbringen. 
 
(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses eine Ver-
pflichtungserklärung gegenüber kommunalen Trä-
gern und Dritten, die Landesbedienstete im Rah-
men der Übertragung von Landesaufgaben im 
Rahmen der Struktur- und Funktionalreform über-
nehmen, für die Übernahme der zeitanteiligen Ver-
sorgungsbezüge dieser Beamtinnen und Beamten 
für die Zeit nach ihrer Versetzung an die kommu-
nalen Träger oder Dritte abzugeben. 
 

    

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts die 
zur Struktur- und Funktionalreform erforderlichen 
Änderungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In 
diesem Zusammenhang dürfen Titel neu eingerich-
tet, Mittel und Verpflichtungsermächtigungen um-
geschichtet, und die aus stellenplansystematischen 
Gründen notwendigen Planstellen und Stellen für 
das vorhandene Personal mit den erforderlichen 
Vermerken im Stellenplan angepasst und ausge-
bracht werden. Die Maßnahmen dürfen nicht zu 
einer Erhöhung der Ausgaben führen. 
 

    

§ 10 
Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

 

    

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO gilt 
zur Deckungsfähigkeit Folgendes: 
 

1. Innerhalb desselben Einzelplans sind gegensei-
tig deckungsfähig die Ausgaben der Haupt-
gruppe 4 und der Obergruppen 51 bis 54, 

 

2. innerhalb desselben Einzelplans sind gegensei-
tig deckungsfähig die Ausgaben der Haupt-
gruppen 6 bis 8. 

 

Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich nicht 
um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 
handelt. 
 

    

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminal-
amt und den Polizeidirektionen sollen die für die 
jeweiligen Dienstbereiche vorgesehenen Haus-
haltsmittel aufgeschlüsselt so zugewiesen werden, 
dass das Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten über die Regelung in Absatz 1 hinaus 
eine einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 
5 zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen kann. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 42 
innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zuführun-
gen an zweckgebundene Rücklagen, Entnahmen 
aus der Rücklage sowie andere damit im Zusam-
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menhang stehende Titel einschließlich der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einzurichten und 
zu ändern. Die Mittel aus der Rücklage sind für 
Personalausgaben und für Maßnahmen zu veraus-
gaben, die dem Personal zugutekommen. Die Mit-
tel dienen somit der Verstärkung der entsprechen-
den Ausgabetitel. 
 
(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 5 
bis 8 innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zu-
führungen an Rücklagen, Entnahmen aus der 
Rücklage sowie andere damit im Zusammenhang 
stehende Titel einschließlich der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern. 
 

    

§ 11 
Stellenpläne und Stellenübersichten 

 

    

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums nach § 
49 Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erforderlich bei 
Abweichungen von den Stellenübersichten für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, soweit sie für 
die nach dem Überleitungstarifvertrag übergeleite-
ten Beschäftigten durch nach den Tarifverträgen 
vorzunehmende Höhergruppierungen, im Bewäh-
rungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer bestimm-
ten Frist bedingt sind. 
 

    

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im 
Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer 
bestimmten Frist höhergruppiert worden sind, sind 
auf den Stellen zu führen, aus denen die Höher-
gruppierungen erfolgt sind. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Stellenpläne und Stellenübersichten der Rechtsla-
ge anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschrif-
ten oder Tarifverträge mit besoldungs- oder tarif-
rechtlichen Auswirkungen dieses im Haushaltsjahr 
2017 zwangsläufig erfordern. 
 

    

(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von Plan-
stellen und Stellen auf der Grundlage von Planstel-
len- und Stellengruppen dürfen die Fachministerien 
mit Einwilligung des Finanzministeriums sowie im 
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof in 
geeigneten Bereichen von den Anforderungen des 
§ 49 LHO abweichen. 
 

    

§ 12 
Leerstellen 

 

    

(1) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen 
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
ausbringen, wenn Beamtinnen oder Beamte, Rich-
terinnen oder Richter oder Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer länger als sechs Monate aufgrund 
Gesetzes, Tarifvertrages oder Vereinbarung von 
ihrer Dienstleistungspflicht befreit sind und nach 
Wegfall des Befreiungsgrundes Anspruch auf Be-

    

schäftigung haben. Dasselbe gilt für Beamtinnen 
und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen 
begrenzten Zeitraum zur Landtagsverwaltung oder 
zum Landesrechnungshof Schleswig-Holstein oder 
von der Landtagsverwaltung abgeordnet oder ver-
setzt werden oder abgeordnet oder versetzt wor-
den sind. 
 
(2) Das Ministerium für Schule und Berufsbildung 
kann für Lehrkräfte und schulische Assistenzkräfte 
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
auch dann ausbringen, wenn die Lehrkraft oder die 
schulische Assistenzkraft aus den in Absatz 1 ge-
nannten Gründen für weniger als sechs Monate 
von der Dienstpflicht befreit ist. 
 

    

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums entsprechend. 
 

    

§ 13 
Ausbringung und Übertragung 

von Planstellen und Stellen 
 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der obersten Landesbehörden  

 
1. für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt 

bis zu 20 Planstellen und Stellen auszubringen; 
die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen; in den 
Vorjahren ausgebrachte Planstellen und Stellen 
sind anzurechnen, 

 

    

2. im Rahmen der Hochschulprogramme des Lan-
des, des Bundes und/oder der Europäischen 
Union und für andere von Dritten durch Verein-
barung finanzierte Professuren und wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
fristet zusätzliche Planstellen und Stellen einzu-
richten, wenn und soweit die damit verbundenen 
Ausgaben gedeckt sind; über die Veränderun-
gen ist der Finanzausschuss zu unterrichten, bei 
Finanzierung im Rahmen der Hochschulpro-
gramme des Landes ist dessen Einwilligung er-
forderlich, 

 
3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in 

den allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen für 

 

a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt 
dienstfähige oder volldienstunfähige Lehr-
kräfte und 

 

b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte Lehrkräf-
te, die nach ihrer Reaktivierung auf Dauer für 
den Unterricht eingeschränkt dienstfähig oder 
voll dienstunfähig sind, 

 

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten; die Planstellen und Stellen erhalten 
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den Vermerk „künftig wegfallend mit Ausschei-
den der Stelleninhaberin oder des Stelleninha-
bers“ und können in andere Einzelpläne übertra-
gen werden; in Anspruch genommene Ermäch-
tigungen aus den Vorjahren sind anzurechnen; 
wirksam gewordene Vermerke „künftig wegfal-
lend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder 
des Stelleninhabers“ fallen dem Ermächtigungs-
rahmen wieder zu (Stellenpool); die in 2017 ent-
stehenden Mehrbedarfe werden gedeckt durch 
Einsparungen in Höhe von 75 % zu Lasten des 
Kapitels 1105 - Versorgung, Unfallfürsorge und 
Ausgleichsbeträge - und zu 25 % vom jeweils 
aufnehmenden Ressort; das Finanzministerium 
wird ermächtigt, die zur Deckung erforderlichen 
Haushaltsmittel umzusetzen, 
 

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (z.B. 
Rückkehr aus Beurlaubungen, Arbeitszeiterhö-
hungen) zusätzliche Planstellen und Stellen ein-
zurichten, sofern die Finanzierung gesichert ist; 
die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen. 

 

    

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen, davon mindestens 16 für Kaufleute für 
Bürokommunikation, Mittel gegen Deckung an 
anderer Stelle des Haushalts bereitzustellen, ge-
gebenenfalls die erforderlichen Titel einzurichten, 
Mittel umzusetzen und Stellen auszubringen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
Bedarf für das Kapitel 1319 neue Planstellen aus-
zubringen, sofern dies nicht zu einer Erhöhung des 
Zuschusses zum laufenden Betrieb des Landesla-
bors führt. 
 

    

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit 
dem Zentralen Personalmanagement in der 
Staatskanzlei insgesamt bis zu fünf zusätzliche mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spätestens 
nach drei Jahren) zu versehende Planstellen oder 
Stellen bis zur Besoldungsgruppe A 14 oder der 
entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen 
Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur Erfüllung 
unvorhergesehener und dringender Aufgaben er-
forderlich ist und die Ausgaben hierfür im jeweili-
gen Einzelplan gedeckt werden. 
 

    

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf der 
Grundlage von Dienstleistungsverträgen die Um-
setzung von Finanzierungsaufgaben im Rahmen 
der Unterstützungsmaßnahmen für die HSH Nord-
bank AG für die hsh finanzfonds AöR und die hsh 
portfoliomanagement AöR wahrzunehmen. Zur 
Deckung des entstehenden zusätzlichen Personal-
bedarfs darf das Finanzministerium im Kapitel 
0501 neue Planstellen und Stellen mit dem Ver-

    

merk „künftig wegfallend am 31.12.2019“ ausbrin-
gen sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einwilligen, wenn und soweit die Finanzie-
rung durch Entgelte für diese Tätigkeit erfolgt oder 
rechtsverbindlich zugesagt ist. Das Finanzministe-
rium darf dafür erforderliche Titel mit den entspre-
chenden Ansätzen und Haushaltsvermerken ein-
richten und ändern. 
 

§ 14 
Ermächtigungen für sonstige 

Personal bewirtschaftende Maßnahmen 
 

    

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der neu 
zu besetzenden Stellen für Auszubildende, Anwär-
terinnen und Anwärter mit Schwerbehinderten be-
setzt werden. Das Nähere regelt das Ministerium 
für Inneres und Bundesangelegenheiten im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium. 
 

    

(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den Kapiteln 
ausgebrachte Planstellen und Stellen auch in an-
deren Kapiteln in Anspruch genommen werden. 
Dabei darf es zu keiner Verstärkung des Kapitels 
01 „Ministerium“ kommen. Über den weiteren Ver-
bleib ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen. 
 

    

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf An-
trag der Fachministerien Stellen für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in Planstellen umwan-
deln. Die Umwandlungen dürfen nicht zu Mehraus-
gaben führen. 
 

    

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungsstufen 
nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein in Verbindung mit der Leistungsstufenver-
ordnung vom 11. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 597), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 30. November 2013 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 535), dürfen im Rahmen der rechtlichen Best-
immungen aus den verbindlichen Personalkosten-
ansätzen der Obergruppe 42 geleistet werden. 
 

    

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
partiell dienstunfähige Beamtinnen und Beamte, 
die bei anderen Einrichtungen weiterbeschäftigt 
werden können, bis zu 75 % der Personalausga-
ben zu Lasten des Kapitels 1105 und zugunsten 
eines Zuschusses an diese Einrichtung umzuset-
zen und zu diesem Zweck eventuell erforderliche 
Titel einzurichten. 
 

    

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Abbau von Personalüberhängen in der Landesver-
waltung Planstellen und Stellen einschließlich der 
Personalmittel umzusetzen.  
 

    

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 
0711 bis 0715) und den berufsbildenden Schulen 
(Kapitel 0716) dürfen mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums freie und besetzbare Planstellen oder 
Stellen für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in 

    



- 8 - 

 

Ausbildung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt 
für bis zu 700 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils 
drei freie und besetzbare Planstellen für Beamte im 
Vorbereitungsdienst in den allgemeinbildenden 
Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) und den berufsbil-
denden Schulen (Kapitel 0716) dürfen mit Einwilli-
gung des Finanzministeriums mit einer Lehrkraft 
besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 
100 Lehrkräfte. 
 
(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit den bundeseinheitlich durch-
zuführenden Personalbedarfsberechnungen der 
Steuerverwaltung erforderlichen Änderungen in 
den Stellenplänen des Kapitels 0505 vorzunehmen. 
In diesem Zusammenhang dürfen die aus stellen-
plansystematischen Gründen notwendigen Plan-
stellen und Stellen für das vorhandene Personal 
mit den erforderlichen Vermerken in den Stellen-
plänen angepasst und maximal bis zu 20 Planstel-
len und Stellen ausgebracht werden. Die Maßnah-
men dürfen nicht zur Erhöhung der Ausgaben füh-
ren. 
 

    

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der 
Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes freiwerdende Anteil einer Planstelle 
darf nicht wieder besetzt werden. Im nächsten 
Haushalt ist die betreffende Planstelle oder ein 
Äquivalent in Abgang zu stellen oder mit einem 
Vermerk „künftig wegfallend spätestens zum ...“ zu 
versehen. Als Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist 
das Ende der Altersteilzeit zu wählen. Abweichen-
de Regelungen aus Vorjahren mit Bezug auf ar-
beits- und beamtenrechtliche Regelungen gelten 
für Fälle aus diesen Jahren fort. Für den Fall der 
Wiedereinführung der Altersteilzeit im Tarifbereich 
für die schleswig-holsteinische Landesverwaltung 
gilt für Tarifbeschäftigte Entsprechendes. 
 

    

(10) Planstellen, die im laufenden Haushaltsjahr 
durch die Inanspruchnahme der Vorruhestandsre-
gelung nach § 36 Absatz 4 Landesbeamtengesetz 
frei werden, dürfen nicht wieder besetzt werden. Im 
nächsten Haushalt ist die betreffende Planstelle 
oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen. 
 

    

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln zu 
Lasten der Titel der Gruppe 428 geleistet werden. 
Die betreffende Stelle darf im laufenden Haushalts-
jahr nicht wieder besetzt werden. Im nächsten 
Haushaltsjahr ist die Stelle oder ein Äquivalent in 
Abgang zu stellen. Das Nähere regelt das Finanz-
ministerium. 
 

    

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in den 
Kapiteln 0301 (ohne Titelgruppe 64) und 1013 und 
den Haushaltsplänen der Hochschulen Planstellen 
und Stellen heben, herabgruppieren und umwan-
deln. Das Finanzministerium und der Finanzaus-
schuss sind jeweils zum 31. März für das abgelau-

    

fene Jahr von den Änderungen der Stellenpläne 
und Stellenübersichten zu informieren. Das Minis-
terium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung kann diese Befugnis für seinen Zu-
ständigkeitsbereich auf die Hochschulen (Kapitel 
1013 MG 06), mit Ausnahme der Hochschulmedi-
zin (Tätigkeit am UKSH), übertragen. 
 
(13) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung wird ermächtigt, 
im Rahmen der veranschlagten Mittel von Hoch-
schulprogrammen oder von Drittmittel finanzierten 
Projekten für die Hochschulen Zeitverträge zuzu-
lassen oder abzuschließen. Über die Veränderun-
gen ist der Finanzausschuss jährlich zu unterrich-
ten. 
 

    

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
einer sich abzeichnenden Budgetüberschreitung im 
Folgejahr eine Beförderungssperre für das jeweili-
ge Ressort zu erlassen. 
 

    

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung 
von Beschäftigten auf anderweitig zu besetzende 
Planstellen oder Stellen mit dem Ziel des Abbaus 
von Personalüberhängen im Einvernehmen mit 
den beteiligten Ressorts Fortbildungsmittel umzu-
setzen. 
 

    

(16) Das Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten wird ermächtigt, der Fachhochschule 
für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz für 
den Fachbereich Allgemeine Verwaltung bis zu eine 
Beamtin oder einen Beamten und für den Fachbe-
reich Polizei bis zu fünf Beamtinnen oder Beamte 
der Laufbahngruppen 2.1 oder 2.2 des Verwal-
tungs- oder Polizeivollzugsdienstes unter Verzicht 
auf die Erstattung von Personalausgaben zur Ver-
fügung zu stellen. 
 

    

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu-
me im Rahmen von Personalmaßnahmen Haus-
haltsmittel und Planstellen zwischen der Haupt-
gruppe 4 des Einzelplans 13 und den Personalkos-
tenzuschusstiteln 1315 - 685 06, 1317 - 671 23 
MG 21, 1319 - 685 06 MG 03 sowie 1319 - 685 07 
MG 03 umzusetzen. 
 

    

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehenden 
unvorhergesehenen und unabweisbaren vordringli-
chen Personalbedarfs Planstellen und Stellen nach 
§ 50 Absatz 2 und 4 LHO umgesetzt werden, wird 
das Finanzministerium ermächtigt, diese für den 
Zeitraum der Umsetzung zu heben und umzuwan-
deln. Der Finanzausschuss ist zum 31. März durch 
das aufnehmende Ressort für das abgelaufene 
Jahr von den Änderungen der Stellenpläne und 
Stellenübersichten zu informieren. 
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(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Kultur und Eu-
ropa im Zusammenhang mit der Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs bis zu insgesamt 
15 im Kapitel 0902 ausgebrachte Stellen für 
Rechtspflegeanwärterinnen oder Rechtspflegean-
wärter und Justizobersekretäranwärterinnen oder 
Justizobersekretäranwärter in Planstellen der LG 
2.1 und LG 1.2 umzuwandeln sowie im Kapitel 
0902 ausgebrachte Stellen für Auszubildende in die 
erforderlichen Stellen bei Titel 0902 - 428 01 um-
zuwandeln, wenn und soweit dies zur Übernahme 
der dafür ausgebildeten Nachwuchskräfte erforder-
lich ist. 
 

    

§ 15 
Übernahme von geprüften  

Nachwuchskräften 
 

    

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
der obersten Landesbehörden 
 
1. bis zu 63 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig 

wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhabe-
rin oder des Stelleninhabers, spätestens nach 
drei Jahren“ zu versehende Planstellen oder 
Stellen in den jeweiligen Einzelplänen auszu-
bringen, soweit sie zur Übernahme aller Nach-
wuchskräfte - Beamtinnen und Beamte auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst und Auszubilden-
de - erforderlich sind, die ihre Ausbildung beim 
Ministerium für Inneres und Bundesangelegen-
heiten, in der Justiz und dem Justizvollzug, in 
der Steuerverwaltung des Landes Schleswig-
Holstein, beim Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
sowie im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume abgeleistet und die ent-
sprechende Abschlussprüfung bestanden ha-
ben, 

 

    

2. im Kapitel 0410 bis zu 55 zusätzliche, mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden 
der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, 
spätestens nach drei Jahren“ zu versehende 
Planstellen auszubringen, soweit solche Plan-
stellen zur Übernahme aller Nachwuchskräfte 
der Landespolizei nach bestandener Prüfung 
erforderlich sind. 

 

    

§ 16 
Grundstücksangelegenheiten 

 

    

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von 
den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO 
in folgenden Fällen zulassen: 
 
1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der Ei-

gentumsverhältnisse an landeseigenen Straßen 
und Grundstücken; 

 
 

    

2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen Übertra-
gung des Eigentums oder der Nutzungsbefug-
nisse an Dritte zur Nutzung im öffentlichen Inte-
resse, soweit das Land gemäß § 1 Absatz 3 des 
Bundeswasserstraßengesetzes Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigter an gewonnenen Land- und 
Hafenflächen und errichteten Bauwerken ge-
worden ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden in-
soweit keine Anwendung; ab einer Grundstücks-
fläche von mehr als 5 000 m

2
 ist bei Übertra-

gung des Eigentums der Finanzausschuss vor 
Einwilligung zu unterrichten; 

 
3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 

oder der Nutzungsrechte an Landesgrundstü-
cken auf die Universität zu Lübeck im Rahmen 
der Umwandlung der Universität zu Lübeck in 
eine Stiftungsuniversität; 

 
4. zur mietzinsfreien Überlassung von landeseige-

nen Liegenschaften an Gemeinden und Ge-
meindeverbände, soweit und solange diese der 
Unterbringung von Asylsuchenden und Flücht-
lingen (Erst- und Anschlussunterbringung) die-
nen. Die Überlassung erfolgt in dem jeweiligen 
aktuellen Bauzustand ohne Übernahme von 
Herrichtungs- oder Unterhaltungskosten. 

 

    

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass landesei-
gene Grundstücke in Gebieten, die die Vorausset-
zung für die Durchführung von Sanierungsmaß-
nahmen im Sinne der §§ 136 bis 171 des Bauge-
setzbuchs erfüllen, auch ohne eine entsprechende 
förmliche Festlegung des Gebiets oder Förderung 
der Maßnahme zum sanierungs- oder entwicklungs-
unbeeinflussten Grundstückswert an die Gemeinde 
veräußert werden, wenn sich diese zur Durchfüh-
rung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnah-
men auf dem Grundstück innerhalb von fünf Jah-
ren verpflichtet. 
 

    

(3) Die Fachministerien dürfen im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium landeseigene Grund-
stücke, die der Sicherung von Flächenansprüchen 
des Naturschutzes dienen sollen, unentgeltlich auf 
die Stiftung Naturschutz oder andere geeignete 
Träger übertragen. Die Übertragung von Grundstü-
cken mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr 
als 250 000 Euro bedarf der Zustimmung des Fi-
nanzausschusses. 
 

    

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, den Pächterinnen und Pächtern von landesei-
genen Fischereigehöften vertraglich den Ersatz 
von Kosten für Renovierungsarbeiten sowie für 
Um- und Einbauten zuzusichern. Bei Inanspruch-
nahme sind die Ausgaben zu decken. 
 

    

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie darf im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und, soweit Personal betroffen 
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ist, im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume und nach Einwilligung des Finanzaus-
schusses im Rahmen der Kommunalisierung und 
Privatisierung der landeseigenen Häfen Vereinba-
rungen über die Übertragung des Eigentums von 
Hafengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen 
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
Rechtsgeschäfte schließen. Für diese Fälle kann 
das Finanzministerium Ausnahmen von den Best-
immungen der §§ 63 und 64 LHO zulassen. 
 
(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung ein 
landeseigenes Grundstück in Lübeck (noch zu 
vermessende Teilfläche der Flur 4 in der Gemar-
kung Strecknitz) für die Erweiterung einer Fraun-
hofer-Einrichtung an die Fraunhofer-Gesellschaft 
zu veräußern. 
 

    

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung zum Zweck der 
Errichtung preisgünstigen studentischen Wohn-
raums sowie zur Errichtung von Kindertagesstätten 
Erbbaurechte an Grundstücken unter teilweisem 
oder vollständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu 
bestellen. 
 

    

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung die 
landeseigene Liegenschaft Klaus-Groth-Platz 2 in 
Kiel für die Nutzung als Tagesklinik für Psychoso-
matik und Psychotherapie und die landeseigene 
Liegenschaft Niemannsweg 4 in Kiel für die Nut-
zung als Psychotherapeutische Ambulanz an die 
Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP gGmbH zu 
veräußern. 
 

    

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres und Bundes-
angelegenheiten zum Zweck der Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums landeseigene Grundstücke 
auf Sylt an die Gemeinde Sylt zu veräußern oder 
mit einem Erbbaurecht zu belasten. Ein Preisnach-
lass kann bis zu einem symbolischen Kaufpreis 
von 1 Euro gewährt werden oder es kann auf einen 
Erbbauzins teilweise oder vollständig verzichtet 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass ein voll-
ständiger Wertausgleich durch Belegungsrechte 
für Landesbedienstete sichergestellt ist. 
 

    

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres und Bundes-
angelegenheiten zum Zwecke der Errichtung von 
Wohngebäuden, die zunächst als Erstaufnahme-
einrichtungen für Flüchtlinge und Asylsuchende 
und später als bezahlbarer Wohnraum entspre-
chend den Vorgaben der sozialen Wohnraumförde-

    

rung insbesondere für Studierende genutzt werden 
sollen, geeignete landeseigene Grundstücke in 
Kiel, Lübeck und Flensburg zu verkaufen, an ihnen 
Erbbaurechte zu bestellen oder sie in sonstiger 
Weise privaten Investoren zur Verfügung zu stel-
len. Abweichungen vom Verkehrswert oder Markt-
wert bei der Bemessung des Kaufpreises oder 
sonstigen Entgelts bedürfen der Zustimmung des 
Finanzausschusses. 
 
(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
von der Musikhochschule Lübeck vermietete 
Hochschulliegenschaft in der Schwartauer Land-
straße 7 in Lübeck an den Mieter „Deutsche Stif-
tung Rockmusik“ unter dem festgestellten Ver-
kehrswert zu einem Kaufpreis von 830 000 Euro zu 
veräußern. 
 

    

§ 17 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 

    

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen entwickelte oder 
erworbene Programme der automatisierten Daten-
verarbeitung unentgeltlich an Stellen der öffentli-
chen Verwaltung abgegeben werden, soweit Ge-
genseitigkeit besteht. 
 

    

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von 
den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO 
zulassen 
 

1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
von für Zwecke des Landes entbehrlichen Ge-
räten, Einrichtungsgegenständen und Fahr-
zeugen an osteuropäische Staaten, insbeson-
dere Ostseeanrainerstaaten, sofern eine Er-
satzbeschaffung nicht erforderlich ist oder die 
Aufwendungen für eine Ersatzbeschaffung im 
Haushalt veranschlagt oder bereits finanziert 
sind, 

 

2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
oder zur unentgeltlichen Überlassung der Nut-
zung von Vermögensgegenständen in landesei-
genen Häfen oder der Übertragung oder Über-
lassung unter vollem Wert, 

 

    

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an bislang von der Universität zu Lübeck ge-
nutzten beweglichen Vermögensgegenständen 
und zur unentgeltlichen Abtretung von der Uni-
versität zu Lübeck verwalteter Nutzungsrechte 
im Rahmen der Umwandlung zur Stiftungsuni-
versität. 

 

4. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an bislang in dem Gut Salzau genutzten landes-
eigenem antiken Mobiliar an die öffentlich recht-
liche Stiftung Schloss Eutin, 
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5. zur Übertragung des Eigentums an einem dem 
Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnenden Bron-
zerelief (Kunst am Bau) an die Kulturstiftung 
Itzehoe für einen symbolischen Preis von 1 Eu-
ro. 

 

    

6. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an Containern, die ursprünglich für die Unter-
bringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
vorgesehen waren, an 

 

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Auf-
gaben der Daseinsvorsorge,  

 

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in 
öffentlicher oder freier Trägerschaft,  

 

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in 
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als 
gemeinnützig anerkannten Zwecke; 

 

die Überlassung der Container erfolgt nach vor-
heriger Bestätigung der Entbehrlichkeit durch 
das Ministerium für Inneres und Bundesangele-
genheiten ohne jegliche Gewährleistungsver-
pflichtung des Landes und ohne Übernahme 
weiterer Kosten, z. B. für Transport, Schaffung 
der Infrastruktur, Rückbau und Unterhaltung, 

 

    

7. zur Veräußerung von Containern unter ihrem 
vollen Wert nach vorheriger Bestätigung der 
Entbehrlichkeit durch das Ministerium für Inne-
res und Bundesangelegenheiten; so-fern dabei 
im Einzelfall vom vollen Wert um mehr als 
50 000 Euro abgewichen wird, bedarf die Ver-
äußerung der Zustimmung des Finanzaus-
schusses. 

 

    

§ 18 
Bürgschaften und andere  
Sekundärverpflichtungen 

 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachminis-
terium zur Förderung der schleswig-holsteinischen 
Wirtschaft Bürgschaften und Gewährleistungen zu 
übernehmen sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die 
Gesamthöhe der Verpflichtungen aus den Sicher-
heitsleistungen darf 500 000 000 Euro nicht über-
steigen. In Anspruch genommene Ermächtigungen 
aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

    

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hinaus 
darf das Finanzministerium gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Technologie zur Sicherung der Finanzierung des 
Schiffbaus auf schleswig-holsteinischen Werften 
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleis-
tungen bis zum Höchstbetrag von insgesamt 
500 000 000 Euro übernehmen. In Anspruch ge-
nommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind 
anzurechnen. 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachminis-
terium Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen im Zusammenhang mit der Abde-
ckung von Haftpflichtrisiken oder künftigen finanzi-
ellen Verpflichtungen, die sich insbesondere aus 
Tätigkeiten ergeben, die in den Anwendungsbe-
reich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen, 
bis zur Höhe von insgesamt 75 000 000 Euro zu 
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

    

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit 
dem Ministerium für Justiz, Kultur und Europa zur 
Absicherung der dem Land Schleswig-Holstein, der 
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf, der Kunsthalle zu Kiel der Christi-
an-Albrechts-Universität überlassenen Leihgaben 
Landesgarantien bis zur Höhe von insgesamt 
300 000 000 Euro übernehmen. In Anspruch ge-
nommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind 
anzurechnen. Das Nähere regelt das Finanzminis-
terium im Benehmen mit dem Ministerium für Jus-
tiz, Kultur und Europa. 
 

    

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der IT-
Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) im 
Rahmen einer Vereinbarung eine teilweise Haf-
tungsfreistellung durch das Land Schleswig-
Holstein von der Trägerhaftung für Dataport nach 
§ 2 Absatz 5 des Dataport-Staatsvertrages, Anlage 
zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch Staatsver-
trag vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz 
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 511), 
bis zu einer Gesamthöhe von 10 000 000 Euro 
zuzusichern. Durch geeignete Regelungen ist si-
cherzustellen, dass das Land Schleswig-Holstein 
von der IT-VSH erst in Anspruch genommen wer-
den kann, wenn der Anteil der IT-VSH an dem 
Stammkapital von Dataport aufgebraucht ist. 
 

    

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zu-
gunsten des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein für Forderungen der Projektgesellschaft 
Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 
des am 30. September 2014 geschlossenen ÖPP-
Vertrages eine Bürgschaft zu übernehmen. Die 
Gesamthöhe dieser Bürgschaft darf 50 000 000 
Euro nicht überschreiten. Inanspruchnahmen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
 

    

§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Inneres und 
Bundesangelegenheiten 

 

    

(1) Das Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten wird ermächtigt, eine Freihalteerklä-
rung gegenüber dem Statistischen Amt für Ham-
burg und Schleswig-Holstein - Anstalt des öffentli-
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chen Rechts für anteilige Pensionsbeihilfeansprü-
che an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim 
Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe von 
620 000 Euro abzugeben. 
 
(2) Der Überschuss der Einnahmen aus der Feuer-
schutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) über die Ausga-
ben gemäß § 23 Absatz 1 des Finanzausgleichs-
gesetzes ist bei Titel 0405 - 883 61 TG 61 - Zuwei-
sungen an Kreise und Gemeinden für Investitionen 
- zu übertragen. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres und Bundes-
angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Justiz, Kultur und Europa im Zusam-
menhang mit der Neugestaltung der Abschie-
bungshaft erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzli-
che Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. 
 

    

(4) Das Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium die Investitionsbank mit der 
Umsetzung eines Wohnungsbauprogrammes für 
Menschen mit geringem Einkommen zur Schaffung 
von 5 000 Wohnungen zu beauftragen und der 
Investitionsbank die Erstattung der aus der Refi-
nanzierung entstehenden Zinsen zuzusagen. 
 

    

(5) Das Ministerium für Inneres und Bundesange-
legenheiten darf sich im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium gegenüber der Investitionsbank 
verpflichten, Darlehen, die die Investitionsbank ab 
dem 1. Januar 2016 im Zusammenhang mit dem 
Wohnungsbauprogramm für Menschen mit gerin-
gem Einkommen zur Schaffung von 5 000 Woh-
nungen gewährt, auf Anforderung der Investitions-
bank zum Nennwert zu übernehmen. 
 

    

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres und Bundes-
angelegenheiten im Zusammenhang mit der Auf-
nahme von Jesidinnen aus dem Nordirak erforder-
liche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 
 
 
 
 

    

§ 20 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Finanzministeriums 
 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für den 
Fachbereich Steuerverwaltung der Fachhochschu-
le für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz 
das notwendige Personal, insgesamt bis zu neun 
Personen, gegen Kostenübernahme zur Verfügung 
zu stellen. 
 

    

(2) Das Finanzministerium darf im Zusammenhang 
mit den Auswirkungen von Tierseuchen gegen 
Deckung zusätzliche Haushaltsmittel bereitstellen, 
erforderliche neue Titel einrichten und Haushalts-
mittel umsetzen. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei der 
Umstellung des Kapitals (Grund-, Stiftungs-, 
Stammkapital) der Beteiligungen des Landes auf 
den Euro Kapitalerhöhungen vorzunehmen, die 
erforderlich sind, den gesetzlichen Vorgaben unter 
Beibehaltung der bestehenden Anteilsrelationen zu 
entsprechen. 
 

    

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie und nach Zu-
stimmung des Finanzausschusses die Anteile des 
Landes an der AKN-Eisenbahn AG (AKN) zu ver-
äußern. 
 

    

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur 
Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Geschäfts-
bereich Bundesbau durch das Amt für Bundesbau 
erforderlichen Anpassungen aufgrund sich ändern-
der Aufgaben und Bauvolumina vorzunehmen. In 
diesem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und den entspre-
chenden Haushaltsvermerken sowie im Einver-
nehmen mit dem Bund Planstellen und Stellen 
ausgebracht oder geändert werden, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt 
ist. 
 

    

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit den 
öffentlichen-rechtlichen Religionsgemeinschaften 
eine Vereinbarung über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei Wechsel von Beamtinnen und 
Beamten oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten zwischen dem Land und den öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften abzuschlie-
ßen, die den Regelungen des Versorgungslasten-
teilungsgesetzes vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-
H. S. 493) entspricht. 
 

    

(7) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit den zuständigen Ressorts im Zusammenhang 
mit der Verwaltung von Sondervermögen des Lan-
des sowie der Umsetzung der aus diesen Sonder-
vermögen finanzierten Programme Titel und Ver-
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pflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einrichten oder ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 
(8) Kassengeschäfte für die von der Investitions-
bank Schleswig-Holstein verwalteten Sonderver-
mögen des Landes dürfen vom Finanzministerium 
- Landeskasse - wahrgenommen werden. Das 
Nähere, insbesondere die Sicherstellung des Zah-
lungsausgleichs zum Jahresende, ist zwischen 
dem Finanzministerium und der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein zu vereinbaren. 
 

    

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
aufgrund der Zusammenlegung der Finanzämter 
Kiel-Nord und Kiel-Süd zu einem Finanzamt Kiel 
sowie für die Errichtung eines Finanzamtes für 
Zentrale Prüfungsdienste erforderlichen Änderun-
gen im Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem 
Zusammenhang dürfen erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken eingerichtet werden, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. Planstel-
len und Stellen für das vorhandene Personal dür-
fen in die für das Finanzamt Kiel und das Finanz-
amt für zentrale Prüfungsdienste neu zu schaffen-
den Stellenpläne umgesetzt werden. 
 

    

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit einer Neuausrichtung des 
strategischen Personalmanagements erforderli-
chen Änderungen in den Stellenplänen des Einzel-
plans 05 vorzunehmen. Planstellen und Stellen 
einschließlich notwendiger Vermerke dürfen umge-
setzt oder geändert werden. Die daraus resultie-
renden Mehrausgaben sind aus dem zur Verfü-
gung stehenden Personalausgabenbudget des 
Einzelplans 05 zu finanzieren. 
 

    

§ 21 
Beteiligung an der HSH Nordbank AG 

 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Eigentum des Landes stehenden Aktien der HSH 
Nordbank AG Kiel/Hamburg zu veräußern und 
damit verbundene Erklärungen abzugeben. Die 
vertragliche Ausgestaltung steht unter dem Vorbe-
halt der Zustimmung des Finanzausschusses des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages. 
 

    

(2) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Ak-
tien der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg sind 
nach Abzug der Kosten vollständig zur Tilgung von 
Krediten zu verwenden, die der Höhe nach der 
ursprünglichen Finanzierung der Beteiligung am 
Grundkapital der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg 
durch die Gesellschaft zur Verwaltung und Finan-
zierung von Beteiligungen des Landes Schleswig-
Holstein mbH entsprechen. 

    

(3) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung der 
Maßnahmen der Absätze 1 und 2 erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und den ent-
sprechenden Haushaltsvermerken einrichten und 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

    

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, sich 
gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Ham-
burg am Stammkapital der hsh portfoliomanage-
ment AöR zu beteiligen und bis zu 50 000 Euro als 
Stammkapital einzuzahlen. Das Finanzministerium 
darf zur Umsetzung dieser Maßnahme erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Ansätzen und den 
entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten 
und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

    

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Zwecke der Deckung eines kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarfs der hsh portfoliomanagement AöR oder 
der hsh finanzfonds AöR Darlehen an diese bis zur 
Höhe von insgesamt 1 000 000 000 Euro zu ge-
währen. Die gewährten Darlehen sind schnellst-
möglich, spätestens nach 6 Monaten ab Gewäh-
rung zurückzuzahlen. Sie sind marktüblich zu ver-
zinsen. Der damit verbundene Finanzierungsbedarf 
des Landes darf durch Kassenverstärkungskredite 
gedeckt werden. Eine Anrechnung auf die Ermäch-
tigung gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 findet nicht statt. 
Das Finanzministerium wird ermächtigt, die in die-
sem Zusammenhang erforderlichen Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechen-
den Haushaltsvermerken auszubringen oder zu 
ändern. 
 

    

(6) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung 
weiterer Maßnahmen, die sich unmittelbar aus dem 
Vollzug des Gesetzes über den Staatsvertrag zwi-
schen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „hsh portfoliomanagement AöR“ als rechtsfähi-
ge Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b des 
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes vom 18. 
Dezember 2015 und dem Beschluss der Europäi-
schen Kommission vom 2. Mai 2016 über die staat-
liche Beihilfe und Maßnahmen SA.29338 (2013/C-
30) und SA.44910 (2016/N) zugunsten der HSH 
Nordbank AG ergeben, erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einrichten und ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. Einzelmaßnahmen, die 
den Betrag von 15 000 Euro überschreiten, bedür-
fen der Zustimmung des Finanzausschusses. 
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(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit der 
hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen über die 
Zahlungszeitpunkte der Forderungen aus dem 
zwischen der hsh finanzfonds AöR sowie der 
Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land 
Schleswig-Holstein aufgrund § 3 Abs. 3 des 
Staatsvertrages vom 7. April 2009 über die Errich-
tung der „HSH Finanzfonds AöR“ geschlossenen 
Rückgarantievertrag vom 2. Juni 2009 zu schlie-
ßen. 
 

    

§ 22 
Hochschulen und Forschungsinstitute 

 

    

(1) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung darf im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium die staatlichen 
Hochschulen des Landes ermächtigen, zur Beteili-
gung an zu gründenden oder bereits bestehenden 
Gesellschaften Geschäftsanteile jeweils bis zur 
Höhe von 25 000 Euro gegen Deckung zu leisten 
sowie die erforderlichen Ausgabetitel einrichten. 
 

    

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in das 
Betriebsmittelverfahren für öffentliche Kassen ein-
zubeziehen. Das Nähere ist zwischen dem Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung sowie dem Universitätsklinikum zu 
vereinbaren. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie Erbbaurechte an Grund-
stücken zugunsten der Stiftung Helmholtz-Zentrum 
für Ozeanforschung (GEOMAR) unter vollständi-
gem Verzicht auf den Erbbauzins zu bestellen. 
 

    

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung für 
den Umwandlungsprozess der Universität Lübeck 
in eine Stiftungsuniversität und für den Betrieb der 
Stiftungsuniversität erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der entspre-
chenden Haushaltsvermerke einzurichten oder zu 
ändern sowie Planstellen und Stellen auszubrin-
gen, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen von 
Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

    

(5) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung darf im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel zusagen, für Verpflich-
tungen aus Risiken der Vertragserfüllung im Rah-
men des Solar-Orbiter-Projektes im Innenverhältnis 
bis zu 2 400 000 Euro zu erstatten. 
 

    

(6) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium mit der 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein einen 
Vertrag über die Sanierung, den Umbau und die 
Erweiterung von Gebäuden der Landwirtschafts-
kammer Schleswig-Holstein in Osterrönfeld, die 
von der Fachhochschule Kiel genutzt werden, zu 
schließen. Der Vertrag kann entweder die Durch-
führung von Maßnahmen durch die Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein oder die Durch-
führung als Landesbaumaßnahmen vorsehen. Zur 
Umsetzung des Vertrages kann das Finanzministe-
rium erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen und der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in zu-
sätzliche Ausgaben einwilligen sowie erforderliche 
Umsetzungen von Mitteln vornehmen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt 
ist. 
 

    

(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium neue Planstel-
len und Stellen einrichten sowie kw-Vermerke 
streichen, die in den Stellenplänen und -
übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind, 
wenn und soweit die Hochschulen eine zwischen 
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung und dem Finanzmi-
nisterium abgestimmte langfristige Personalpla-
nung vorlegen. Zur Deckung dringender Bedarfe 
können im Vorwege bis zu 30 Planstellen und Stel-
len ausgebracht werden. 
 

    

(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium neue bis zum 
31. Dezember 2019 befristete Planstellen und Stel-
len einrichten, die in den Stellenplänen und -
übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind, 
sofern die zusätzlichen Ausgaben durch Titel 
1013 - 685 42 MG 04 gedeckt sind. 
 

    

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Wissenschaft und Gleichstellung zur 
Sicherstellung eines geeigneten Insolvenzschutzes 
für die Arbeitszeitregelungen über Langzeitkonten 
bei der Max-Planck-Gesellschaft Bürgschaften und 
Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 
50 000 Euro zu übernehmen. 
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§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie 

 

    

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie darf im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und nach Einwilligung des Fi-
nanzausschusses mit Verkehrsunternehmen, 
Fahrzeugvorhaltegesellschaften und Finanziers Ver-
einbarungen zur Stabilisierung und Verbesserung 
der Verkehrsbedienung im öffentlichen Schienen-
personennahverkehr (SPNV) einschließlich etwaiger 
SPNV-Ersatzleistungen mit dem Ziel, die Attraktivi-
tät zu erhöhen, schließen und dabei zusagen, die-
se bei einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht der Zu-
schüsse des Landes von entsprechenden Belas-
tungen freizustellen. Hierzu gehören auch Garan-
tien des Landes, mit denen es umfassend die Risi-
ken aus der Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen, 
auch einrede- und einwendungsfrei, übernimmt. 
Darüber hinaus können Vereinbarungen über die 
Beteiligung des Landes an Fahrzeugvorhaltege-
sellschaften zwecks Abwendung drohender Insol-
venz oder einer sonstigen Krisensituation getroffen 
werden. 
 

    

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie oder anderen betroffenen Res-
sorts im Zusammenhang mit der Regionalisierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern sowie in zusätzli-
che Ausgaben einwilligen, die infolge Nichtbeset-
zung oder Wegfalls von Planstellen und Stellen 
erspart werden. 
 

    

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie darf im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und nach Einwilligung des Fi-
nanzausschusses mit der Freien und Hansestadt 
Hamburg, schleswig-holsteinischen Kreisen und 
kreisfreien Städten Vereinbarungen über ein 
ÖPNV-Angebot zur ausreichenden und sicheren 
Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleis-
tungen, über die Einführung eines landesweit gel-
tenden Tarifsystems zur transparenteren ÖPNV-
Nutzung sowie zur Gründung und zum Betrieb 
einer diesen Zielen dienenden Nahverkehrsinstitu-
tion schließen, in denen auch die Finanzierung 
geregelt wird. 
 

    

(4) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie bei Übernahme oder Umstellung 
der Verwaltung von Kreisstraßen durch das Land 
gemäß § 53 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. November 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), zuletzt 

    

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Sep-
tember 2015 (GVOBl. Schl-H. S. 322), erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einrichten oder ändern sowie Planstellen und Stel-
len ausbringen und in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit hier-
für nicht veranschlagte Mittel von anderer Seite 
zweckgebunden gezahlt oder rechtsverbindlich 
zugesagt sind oder die Finanzierung der Maßnah-
men anderweitig gedeckt ist. 
 
(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie darf im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und nach Einwilligung des Fi-
nanzausschusses mit Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen Verträge schließen mit der Zusage, sich 
im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen an 
den Planungskosten für Schieneninfrastruktur-
maßnahmen zu beteiligen sowie im Falle der Nicht-
realisierung der betreffenden Maßnahmen den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu erstatten, 
wenn das jeweilige Projekt aus Gründen, die das 
Land zu vertreten hat, nicht realisiert wird. Ferner 
dürfen Verträge, die auch Finanzierungsregelun-
gen enthalten, mit Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen geschlossen werden, um gefährdete 
Trassen zu sichern oder um die Eisenbahninfra-
struktur zu erhalten oder zu verbessern. Das Fi-
nanzministerium darf erforderliche Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen und der ent-
sprechenden Haushaltstitel einrichten oder ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtun-
gen einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist. 
 

    

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie wird ermächtigt, eine Freihalteer-
klärung gegenüber der Eichdirektion Nord - Anstalt 
des öffentlichen Rechts für anteilige Beihilfean-
sprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe 
bis zu 300 000 Euro abzugeben. 
 

    

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie darf im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium der Investitionsbank die Über-
nahme entstehender Ausfälle von im Rahmen der 
Darlehenspro-gramme „IB.SH Wachstumsdarle-
hen“ und des Existenzgründungsprogramms 
„IB.SH Starthilfedarlehen“ für das Jahr 2017 zuge-
sagten Darlehen garantieren. Die von der Investiti-
onsbank zugesagten Darlehen dürfen eine Laufzeit 
von maximal zehn Jahren haben. Das Obligo die-
ser Darlehen darf für das Haushaltsjahr 2017 in der 
Summe 5 000 000 Euro nicht übersteigen. Die 
Ausfallgarantie des Landes darf bis zu 35 % betra-
gen. 
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(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie wird ermächtigt, im Rahmen der 
Kommunalisierung, Privatisierung und Einziehung 
der landeseigenen Häfen Vereinbarungen über die 
Übertragung des Eigentums von Hafengrundstü-
cken, Wasserflächen und sonstigen Vermögens-
gegenständen und des Hafenbetriebes einschließ-
lich damit im Zusammenhang stehender Rechts-
geschäfte schließen. Für diese Fälle kann das 
Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie Aus-
nahmen von den §§ 63 und 64 LHO zulassen; es 
darf erforderliche Titel sowie Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushalts-
vermerken einrichten oder ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. 
 

    

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie darf im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium und nach Einwilligung durch den 
Finanzausschuss zur Absicherung bestimmter 
Kredite der AKN Eisenbahn AG oder ihrer Tochter-
gesellschaften Bürgschaften, Garantien oder sons-
tige Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 
70 000 000 Euro übernehmen. 
 

    

(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie wird ermächtigt, für die Durchfüh-
rung des Global Economic Symposium (GES) Ver-
einbarungen zum Defizitausgleich zu schließen, 
soweit die Finanzierung der Maßnahme im Einzel-
plan 06 gedeckt ist. 
 

    

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie darf im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium zum Aufbau eines Schiffspools 
Wasserfahrzeuge kostenlos einer Betreiberge-
meinschaft für deutsche Forschungsschiffe über-
eignen. Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Technologie die entsprechenden Titel einrichten 
und aus dem Kapitel 0613 TG 62 und 64 Mittel 
umsetzen. 
 

    

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie wird ermächtigt, eine Freihalteer-
klärung gegenüber der Wirtschaftsförderung und 
Technologie Transfer Schleswig-Holstein GmbH 
(WTSH) für Pensionsansprüche ehemaliger Mitar-
beiter bis zur Höhe von 40 000 Euro abzugeben. 
 

    

(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie wird ermächtigt, bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 65 LHO im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium Anteile am Stammkapi-
tal der Tourismusagentur Schleswig-Holstein 
GmbH (TASH) zu erwerben und in diesem Zu-
sammenhang erforderliche Erklärungen abzuge-
ben. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Ver-
kehr und Technologie darf gegebenenfalls erfor-

    

derliche Titel und Haushaltsvermerke einrichten 
und/oder vorhandene Titel gegen Deckung aus 
dem Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie aufstocken. 
 

§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Schule und Berufsbildung 
 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Schule und Berufsbil-
dung der Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen 
entsprechend § 69 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein in der Lehrerlaufbahn der Studienrätinnen 
und Studienräte an Berufsbildenden Schulen bis 
zur Höhe von jeweils 600 000 Euro in den Jahren 
2017, 2018 und 2019 zuzustimmen. Zur Deckung 
der Mehrausgaben sind bis zu 15 Planstellen je 
Haushaltsjahr im Kapitel 0716 nicht zu besetzen. 
 

    

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Förderung von Betreu-
ungs- und Ganztagsangeboten auf Antrag des 
Ministeriums für Schule und Berufsbildung Mittel 
aus den in den Kapiteln 0711 bis 0716 veran-
schlagten Personalkostenansätzen umzusetzen, 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten oder zu ändern sowie Plan-
stellen und Stellen auszubringen, in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie 
erforderliche Umsetzungen von Mitteln vorzuneh-
men, wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

    

(3) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Schule und Berufsbildung 
die im Zusammenhang mit der Neuordnung der 
vertraglichen Beziehungen mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg erforderlich werdenden Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigung mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken einrichten und ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung ge-
deckt ist. 
 

    

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Schule und Berufsbildung oder 
anderer Ressorts und gegebenenfalls im Einver-
nehmen mit weiteren Ressorts im Zusammenhang 
mit Veränderungen bei Landesförderzentren im 
Sinne von § 54 Absatz 2 Schulgesetz erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und entspre-
chenden Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern sowie Planstellen und Stellen aus-
bringen, übertragen und ändern sowie in zusätzli-
che Ausgaben oder Verpflichtungen einwilligen, 
wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt sind. 
Das Ministerium für Schule und Berufsbildung oder 
andere Ressorts dürfen im Einvernehmen mit dem 
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Finanzministerium in diesem Zusammenhang Ver-
träge zur Regelung der Angelegenheiten dieser 
Förderzentren schließen, soweit die Finanzierung 
gedeckt ist. 
 
(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Schule und Berufs-
bildung für Umbaumaßnahmen an dem Landes-
förderzentrum Hören und Kommunikation Mittel 
aus dem Einzelplan 07 in das Kapitel 1207 umzu-
setzen, erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen einzurichten und zu ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen einzuwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung gedeckt ist. 
 

    

§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa 
 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Kultur und Eu-
ropa im Zusammenhang mit der Neuausrichtung 
der Unterbringung und Betreuung der Sicherungs-
verwahrten sowie der Strafgefangenen mit ange-
ordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung im Einzelplan 09 und Einzelplan 12 erforderli-
che Titel mit den entsprechenden Ansätzen, Ver-
pflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermer-
ken einzurichten, wenn und soweit die Finanzie-
rung gedeckt ist. 
 

    

(2) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 
darf der Kulturstiftung des Landes und der Bürger-
stiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 
zusagen, dass auf die Erstattung von Personal- 
und Sachausgaben verzichtet wird, die durch den 
Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landes im Rahmen der Geschäftsführung der Kul-
turstiftung und der Bürgerstiftung Schleswig-
Holsteinische Gedenkstätten entstehen. 
 

    

(3) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 
darf die Kulturstiftung des Landes Schleswig-
Holstein ermächtigen, die in 1995 übertragenen 
511 290 Euro sowie die seit 2013 übertragenen 
weiteren Beträge aus dem Aufkommen aus der 
Abgabe auf Glücksspiele Ertrag bringend anzule-
gen und die Erträge, getrennt vom sonstigen Stif-
tungsvermögen, im Sinne des Stiftungszwecks 
gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Geset-
zes zur Umwandlung der Kulturstiftung des Landes 
Schleswig-Holstein in eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts vom 30. Mai 1995 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 221), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnun-
gen zuletzt ersetzt durch Artikel 27 der Verordnung 
vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), für die 
Kulturarbeit der Friesen im Lande einzusetzen. 
 
 

    

(4) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 
darf im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung 
Schleswig-Holstein Musik Festival Bürgschaften, 
Garantien, Sicherheitsleistungen einschließlich 
Patronatserklärungen oder sonstige Gewährleis-
tungen bis zu einem Betrag von 1 200 000 Euro 
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

    

(5) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium Aufgabenübertragungsverträge 
mit der Investitionsbank gemäß § 8 des Investiti-
onsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 (GVOBl Schl.-
H. S. 206), geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), 
Ressortbezeichnung ersetzt durch Artikel 68 der 
Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 143), zur Übertragung der verwaltungsmäßigen 
Durchführung der EU-Förderprogramme der „Eu-
ropäischen Territorialen Zusammenarbeit“ (IN-
TERREG) abzuschließen. Das Ministerium für 
Justiz, Kultur und Europa wird des Weiteren er-
mächtigt, gegenüber der EU Gewährleistungen für 
die Beteiligung von Partnern aus Schleswig-
Holstein an den Förderprogrammen der „Europäi-
schen Territorialen Zusammenarbeit“ bis zu einem 
Betrag von 15 000 000 Euro zu übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

    

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der stationären Versorgung 
und der Behandlung psychisch erkrankter Gefan-
gener in Kliniken für forensische Psychiatrie auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Kultur und Eu-
ropa die erforderlichen Titel mit den entsprechen-
den Ansätzen, Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, wenn und so-
weit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

    

(7) Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium zusätzliche Ausgaben im Zu-
sammenhang mit der Einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs zu tätigen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan 09 
gesichert ist. Hierzu wird das Finanzministerium 
ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz, 
Kultur und Europa erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und entsprechenden Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen. 
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§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Wissenschaft und Gleichstellung 
 

(1) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung wird ermächtigt, mit 
den Städten Kiel, Lübeck und Flensburg Verwal-
tungsvereinbarungen zu schließen, wonach diese 
die Landesaufgabe Verletztenversorgung in den 
Küstengewässern und auf Anforderung entspre-
chende Aufgaben auch in anderen Gewässern 
wahrnehmen. Es darf zu diesem Zweck Verpflich-
tungen auch gegenüber anderen Stellen zur Über-
nahme der Kosten für Aus- und Fortbildung, Übun-
gen, Ausstattung samt Unterhaltung, Organisation 
und Koordination, Haftungsrisiken sowie Absiche-
rung der Unfallrisiken gegen Deckung eingehen. 
Es darf den Städten und anderen Stellen Kosten-
übernahme für den Einsatzfall gegen Deckung 
zusagen. 
 

    

(2) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die 
durch Änderungen des Hochschulrechts erforderli-
chen Änderungen im Landeshaushalt vorzuneh-
men. In diesem Zusammenhang dürfen Titel neu 
eingerichtet, Mittel und Verpflichtungsermächtigun-
gen umgeschichtet und die aus stellenplansyste-
matischen Gründen notwendigen Planstellen und 
Stellen für das vorhandene Hochschulpersonal mit 
den erforderlichen Vermerken im Stellenplan des 
Landes und der Hochschulen angepasst und aus-
gebracht werden. Die Maßnahmen dürfen nicht zu 
einer Erhöhung der Ausgaben führen. 
 

    

(3) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die 
durch die Einrichtung der „Stiftung zur Anerken-
nung und Hilfe für Kinder und Jugendliche, die in 
der Zeit von 1949 bis 1975 (BRD) bzw. 1949 und 
1990 (DDR) in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen 
Unrecht und Leid erfahren haben (Stiftung Aner-
kennung und Hilfe)“ erforderlichen Änderungen im 
Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem Zusam-
menhang dürfen Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken eingerichtet 
und geändert sowie Mittel, Stellen und Planstellen 
umgesetzt werden, wenn und soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

    

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung für eine große 
Baumaßnahme von bis zu 12 500 000 Euro am 
Nationalen Referenzzentrum des Forschungszent-
rums Borstel erforderliche Verpflichtungsermächti-
gungen und entsprechende Haushaltsvermerke 

    

einzurichten oder zu verändern und in zusätzliche 
Ausgaben einzuwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 
(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung die im Rahmen 
einer Übertragung der Aufgaben nach dem Bun-
desentschädigungsgesetz auf das Landesamt für 
Bezüge und Versorgung des Landes Niedersach-
sen erforderlichen Änderungen im Landeshaushalt 
vorzunehmen. In diesem Zusammenhang dürfen 
entsprechende Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen und Haushaltsvermerke eingerich-
tet und geändert werden, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

    

(6) Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung und das Finanzminis-
terium werden ermächtigt, den mit der Investitions-
bank Schleswig-Holstein geschlossenen „Vertrag 
zur Gewährung von Darlehen für Krankenhaus-
baumaßnahmen nach § 7 AG-KHG“ vom 1. Febru-
ar 2011 über den 31. Dezember 2020 hinaus bis 
zum 31. Dezember 2030 zu verlängern. 
 

    

§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

 

    

(1) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, mit Waldeigentümerinnen und Waldeigentü-
mern zur Erhaltung der NATURA 2000 - Gebiete 
und der Flächen entsprechend Artikel 10 FFH - 
Richtlinie im Rahmen des Vertragsnaturschutzes 
langfristige Verträge zu schließen. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel werden innerhalb des Einzelplans 
13 gedeckt. 
 

    

(2) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, bei gemeinsam mit der Europäischen Union 
(EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen in Höhe 
der jeweils vorgesehenen EU-Fördermittel zu ma-
chen oder entsprechende Zahlungen zu leisten, 
soweit diese im Rahmen der bestehenden Ausga-
beermächtigungen eingelöst werden können. Diese 
Ermächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der 
EU finanzierten Programme: 
 

    

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 S. 487), 
zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 
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2016/142 vom 2. Dezember 2015 (ABl. L 28 S. 
8), sowie des Folgeprogramms auf der Grundla-
ge der EU-Verordnung über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raumes, 

 
2. Operationelles Programm für Deutschland für 

den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) Förderperiode 2014-2020 (CCl-Nr. 2014 
DE14MFP001) gemäß Verordnung (EU) Nr. 
508/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 
861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 
791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 149 S. 1). 

 

    

(3) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, der Akademie für ländliche Räume e.V. im 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume am Standort Flintbek Büroinfrastruk-
tur in einem Gegenwert von bis zu 10 000 Euro 
zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung zu stel-
len. 
 

    

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, eine Freihalteerklärung gegenüber den 
Schleswig-Holsteinischen Landesforsten - Anstalt 
des öffentlichen Rechts für anteilige Pensionsan-
sprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe 
von 255 000 Euro und für anteilige Pensionsbeihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ru-
hestandsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszei-
ten beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Hö-
he von 30 000 Euro abzugeben. 
 

    

(5) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume darf für die 
Vergabe von Gutachten im Bereich der atomrecht-
lichen Verfahren Verpflichtungen in Höhe der von 
den Betreibern zu erstattenden Mittel eingehen. 
 

    

(6) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
Verpflichtungen zur Erstattung der Kosten für die 
auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher 
Aufgaben und Aufgaben der Kohlenwasserstoffge-
ologie des Landes Schleswig-Holstein durch nie-
dersächsische Behörden einzugehen oder zu ver-
längern. 
 

    

(7) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, gegenüber der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein auf die Abführung von Einnah-
men aus Gebühren, Bußgeldern und sonstigen 

    

Erlösen, die über den in die Berechnung des Zu-
schusses bei Titel 1317 - 671 23 MG 21 eingestell-
ten Einnahmebetrag hinausgehen, zu verzichten, 
wenn diese zusätzlichen Einnahmen zur Deckung 
von notwendigen Kosten der Landwirtschaftskam-
mer aus der Wahrnehmung der Weisungsaufgabe 
verwendet werden. 
 
(8) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
bei 100 % fremdfinanzierten Projekten bis zu sechs 
befristet zusätzliche wissenschaftliche Planstellen 
und Stellen im Landesamt für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume einzurichten, wenn und 
soweit die damit verbundenen Ausgaben gedeckt 
sind. 
 

    

§ 28 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 
 

    

(1) Die Staatskanzlei darf in der Titelgruppe 64 des 
Kapitels 0301 Planstellen und Stellen heben, her-
abgruppieren und umwandeln sowie die vorhande-
nen kw-Stellen in andere Einzelpläne oder Kapitel 
sowie innerhalb des Kapitels mit dem entspre-
chenden Budget umsetzen. Das Finanzministerium 
wird ermächtigt, in konkreten Einzelfällen auf An-
trag der Staatskanzlei die vorhandenen kw-
Vermerke wegfallen zu lassen. Das Finanzministe-
rium und der Finanzausschuss sind jeweils zum 
31. März für das abgelaufene Jahr von den Ände-
rungen der Stellenpläne und Stellenübersichten zu 
informieren. 
 

    

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für das 
Projekt E-Beihilfe Mittel bis zu einer Höhe von 
105 500 Euro aus den zu erwartenden Einsparun-
gen bei Titel 1106 - 441 11 MG 01 in das Kapitel 
0312 zur Deckung der mit dem Projekt in Zusam-
menhang stehenden Personalausgaben umzuset-
zen. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der Staatskanzlei im Zusammenhang mit 
der Neuausrichtung des Personalmanagements in 
der Landesverwaltung und dem damit verbunde-
nen Aufbau eines Dienstleistungszentrums Perso-
nal (DLZP), in dem operative Personalmanage-
mentaufgaben zentralisiert und optimiert werden 
sollen, im Kapitel 0312 erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken sowie Planstellen und Stellen einschließlich 
notwendiger Vermerke einzurichten, umzusetzen 
oder zu ändern, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist. 
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§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) bei der Übertragung von Aufgaben an Data-
port oder an andere Dienstleister im Bereich der IT 
durch die Ressorts (Outsourcing), den Titel 1402 - 
533 56 (Ausgaben aufgrund von Werkverträgen 
und anderen Vertragsformen) in Höhe der anfal-
lenden Mehrausgaben für korrespondierende 
Dienstleistungsverträge zu erhöhen, wenn sie 
durch Minderausgaben in den Einzelplänen der 
betreffenden Ressorts gedeckt sind. 
 

    

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der 
Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes 
Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- 
und E-Government-Maßnahmen die erforderlichen 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten und zu ändern, Haus-
haltsmittel sowie im Einvernehmen mit den be-
troffenen Ressorts auch Planstellen und Stellen 
innerhalb eines Einzelplans oder zwischen den 
Einzelplänen umzusetzen sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn 
und soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

    

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts erforderliche 
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen oder zu 
ändern, wenn und soweit aufgrund von IT-
Verfahren erzielte Einnahmen zur Refinanzierung 
von IT-Maßnahmen im Kapitel 1402 verwendet 
werden und die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. 
 

    

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts zur Bündelung 
der mobilen Kommunikationsdienste (wie z.B. Mo-
biltelefonie) und zum Aufbau einer zentralen Steue-
rung der hiermit im Zusammenhang stehenden 
Ausgaben der unmittelbaren Landesverwaltung im 
Kapitel 1402 erforderliche Titel mit den entspre-
chenden Ansätzen und Haushaltsvermerken sowie 
Planstellen und Stellen einschließlich notwendiger 
Vermerke einzurichten und umzusetzen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt 
ist. 
 

    

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts zur Bündelung 
der Beschaffung von Multifunktionsgeräten (wie z. 
B. Netzdrucker, Kopierer und Mehrfachfunktions-

    

geräte mit Fax- und Mailfunktionen usw.) und zum 
Aufbau einer zentralen Steuerung der hiermit im 
Zusammenhang stehenden Ausgaben der unmit-
telbaren Landesverwaltung im Kapitel 1402 erfor-
derliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken sowie Planstellen und 
Stellen einschließlich notwendiger Vermerke einzu-
richten und umzusetzen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 
(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) bei der Übertragung von Aufgaben des Digi-
talfunks in Schleswig-Holstein an Dataport oder 
andere Dienstleister im Rahmen der Reorganisati-
on der Informationstechnik in der Landespolizei 
Mittel in Höhe der anfallenden Mehrausgaben für 
korrespondierende Dienstleistungsverträge in das 
Kapitel 1406 (Digitalfunk Schleswig-Holstein) um-
zusetzen. 
 

    

§ 30 
Investitionsbank 

 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Titel 
einzurichten und in zusätzliche Ausgaben einzuwil-
ligen, wenn die Erfüllung von Förderaufgaben ge-
gen Entgelt auf die Investitionsbank übertragen 
wird, sofern die Haushaltsdeckung dargelegt wird. 
 

    

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium der 
Investitionsbank die Erstattung ihrer gesamten 
Pensionsleistungen für die Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten zusagen, die mit der Übertragung 
von Förderaufgaben zu deren Bearbeitung in den 
Dienst der Investitionsbank treten. 
 

    

§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der 

Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben 
 

    

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ an die dem Land endgültig vom Bund 
bereitgestellten Beträge anzupassen. Eine sich 
daraus ergebende Nettomehrbelastung des Lan-
des ist durch Einsparungen an anderer Stelle des 
Haushalts zu decken. 
 

    

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, inner-
halb der Kapitel für die im Absatz 1 genannten 
Gemeinschaftsaufgaben zusätzliche Titel mit neu-
en Zweckbestimmungen einzurichten, wenn das 
zur Anpassung an den endgültig festgestellten 
Rahmenplan oder Koordinierungsrahmen erforder-
lich ist. 
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§ 32 
Solländerungen 

 

    

(1) Die zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtungen 
sowie die zur Deckung erforderlichen Beträge nach 
folgenden Bestimmungen: 
 

1. § 6 Absatz 1 
2. § 8 Absatz 8, 12, 13 und 15 
3. § 9 Absatz 1 und 2 
4. § 19 Absatz 3 und 6 
5. § 20 Absatz 1, 3, 7, 9, 11 und 12 
6. § 21 Absatz 3 und 6 
7. § 22 Absatz 4 und 6 
8. § 23 Absatz 2, 4, 5, 8 und 13 
9. § 24 Absatz 3 und 4 
10. § 25 Absatz 1, 2 und 8 
11. § 26 Absatz 4 und 5 
12. § 28 Absatz 3 
13. § 29 Absatz 1, 2 und 5  
14. § 30 Absatz 1 

 

gelten als Änderung des Haushaltssolls. 
 

    

(2) Die Umsetzungen nach folgenden Bestimmun-
gen des Haushaltsgesetzes 
 

1. § 8 Absatz 7, 10 und 11 
2. § 9 Absatz 4 
3. § 13 Absatz 1 Nummer 2 und 4  

sowie Absatz 2 
4. § 14 Absatz 5, 6, 15 und 17 
5. § 23 Absatz 11 
6. § 24 Absatz 2 
7. § 26 Absatz 2 
8. § 28 Absatz 2 und 3 
9. § 29 Absatz 3, 4 und 6 

 

und nach den Haushaltsvermerken im Haushalts-
plan gelten als Änderungen des Haushaltssolls. 
 

    

(3) Die Anpassung der endgültig festgestellten 
Rahmenpläne nach § 31 Absatz 1 sowie die zur 
Deckung der Nettomehrbelastung erforderlichen 
Einsparungen gelten als Änderung des Haus-
haltssolls. 
 

    

§ 33 
Weitergeltung von Bestimmungen 

 

    

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen 
gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 
für das folgende Haushaltsjahr weiter. § 18 Absatz 
2 LHO bleibt hiervon unberührt. 
 

    

§ 34 
Schulgirokonten 

 

    

Das Ministerium für Schule und Berufsbildung wird 
ermächtigt, durch eine Richtlinie, die der Zustim-
mung des Finanzministeriums bedarf, die Einrich-
tung von Girokonten bei Kreditinstituten für Schu-
len in öffentlicher Trägerschaft zu regeln.  

    

§ 35 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz 
über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 

 

    

Abweichend von § 9 Absatz 5 StiftULG darf die 
Stiftungsuniversität außerhalb der nach § 4 Absatz 
4 StiftULG oder § 33 Absatz 5 HSG festgelegten 
Personalkostenobergrenze bis zu einer ergänzen-
den Kostenobergrenze in Höhe von 1 717 172 Euro 
zusätzlich Beschäftigte und Beamtinnen und Be-
amte einstellen, wenn die damit verbundenen Aus-
gaben durch die mit den Hochschulen geschlosse-
nen Zielvereinbarungen dauerhaft gedeckt sind. 
Die für zusätzlich Beschäftigte nach Satz 1 anfal-
lenden Personalkosten müssen nicht aus dem 
Stiftungsvermögen finanziert werden. Im Übrigen 
bleibt § 9 Absatz 5 StiftULG unberührt. 
 

    

§ 36 
Inkrafttreten 

 

    

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.     
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Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2017

Einnahmen

Einzel-
plan

Bezeichnung Jahr
01 - 09

Steuern und
steuer-

ähnliche
Abgaben

11 - 19
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen

aus
Schulden-
dienst und

dgl.

21 - 29
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

31 - 34
Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-

gen für
Investitionen

35 - 39
Besondere
Finanzie-

rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

- T€ -

01 Landtag 2017 0,0 282,1 0,0 0,0 0,0 282,1

02 Landesrechnungshof 2017 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

03 Ministerpräsident, Staatskanz-
lei

2017 0,0 15,0 176,5 600,0 291,1 1.082,6

04 Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten

2017 0,0 27.656,7 37.162,5 59.486,9 24.152,9 148.459,0

05 Finanzministerium 2017 0,0 25.686,2 11.418,3 0,0 0,0 37.104,5

06 Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technolo-
gie

2017 0,0 4.666,4 271.904,2 114.342,2 0,0 390.912,8

07 Ministerium für Schule und 
Berufsbildung

2017 0,0 971,3 24.663,9 0,0 540,0 26.175,2

09 Ministerium für Justiz, Kultur 
und Europa

2017 0,0 170.099,8 2.900,8 0,0 291,1 173.291,7

10 Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung

2017 0,0 2.869,1 475.763,5 66.585,4 3.198,4 548.416,4

11 Allgemeine Finanzverwaltung 2017 8.621.400,0 118.319,5 867.724,3 3.058.567,0 108.196,8 12.774.207,6

12 Hochbaumaßnahmen und 
Raumbedarfsdeckung des 
Landes

2017 0,0 2.980,3 0,0 19.249,0 0,0 22.229,3

13 Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume

2017 56.730,0 32.653,5 99.078,9 31.320,2 1.719,8 221.502,4

14 Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, E-Gover-
nment und Organisation

2017 0,0 755,0 0,0 0,0 1.115,0 1.870,0

15 Landesverfassungsgericht 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land 
Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)

2017 0,0 0,0 7.050,0 64.395,0 0,0 71.445,0

Summe Haushalt 2017 8.678.130,0 386.955,4 1.797.842,9 3.414.545,7 139.505,1 14.416.979,1

Summe Haushalt 2016 8.311.320,0 417.833,3 1.708.570,5 4.612.235,1 29.842,1 15.079.801,0

mehr(+) / weniger(-) +366.810,0 -30.877,9 +89.272,4 -1.197.689,4 +109.663,0 -662.821,9
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Ausgaben

41 - 49
Personal-
ausgaben

51 - 55
Sächliche

Verwaltungs-
ausgaben

56 - 59
Schulden-

dienst

61 - 69
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

71 - 79
Baumaß-
nahmen

81 - 89
Sonstige

Investitionen
und

Investitions-
förderungs-
maßnahmen

91 - 99
Besondere 
Finanzie-

rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/

Zuschuss
(-)

- T€ -

27.999,1 3.443,6 0,0 6.267,1 0,0 133,0 0,0 37.842,8 -37.560,7

5.493,4 487,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 6.049,3 -6.048,8

30.243,0 3.574,8 0,0 3.427,7 0,0 1.453,5 0,0 38.699,0 -37.616,4

421.231,2 102.040,1 400,0 163.810,7 435,7 113.863,9 0,0 801.781,6 -653.322,6

181.561,0 12.380,4 0,0 636,1 0,0 450,4 115,0 195.142,9 -158.038,4

14.383,5 3.669,3 0,0 403.681,8 0,0 203.566,0 1.028,6 626.329,2 -235.416,4

1.406.752,3 20.328,6 0,0 164.447,5 0,0 2.927,1 380,0 1.594.835,5 -1.568.660,3

265.745,4 145.745,5 0,0 50.660,2 0,0 8.370,9 0,0 470.522,0 -297.230,3

34.620,0 9.821,3 0,0 2.073.903,3 333,7 153.924,5 1.037,1 2.273.639,9 -1.725.223,5

1.679.160,7 9.090,3 3.650.825,5 1.999.512,7 0,0 46.773,0 137.829,0 7.523.191,2 +5.251.016,4

0,0 148.726,5 0,0 7.123,3 96.546,1 217,0 0,0 252.612,9 -230.383,6

66.677,0 49.946,0 0,0 137.921,7 950,0 109.751,3 -1.482,1 363.763,9 -142.261,5

0,0 146.288,0 0,0 7.723,0 1,0 7.055,5 0,0 161.067,5 -159.197,5

44,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 -56,4

0,0 7.050,0 0,0 0,0 11.680,0 52.715,0 0,0 71.445,0 +0,0

4.133.911,0 662.604,2 3.651.225,5 5.019.120,2 109.946,5 701.264,1 138.907,6 14.416.979,1 +0,0

4.001.557,8 746.829,1 4.628.417,2 4.866.337,3 182.267,9 639.296,4 15.095,3 15.079.801,0 +0,0

+132.353,2 -84.224,9 -977.191,7 +152.782,9 -72.321,4 +61.967,7 +123.812,3 -662.821,9
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noch Haushaltsübersicht 2017

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€) 

Einzel-
plan Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-

ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen
fällig werden

2017 2018 2019 2020 2021 ff.

T€

1 2 3 4 5 6 7

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2.446,0 1.100,0 900,0 446,0

04 Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten

48.889,0 19.349,0 14.592,0 7.831,0 7.117,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Technologie

156.087,0 55.776,0 47.630,0 42.135,0 10.546,0

07 Ministerium für Schule und Berufsbildung 36.107,0 11.900,0 8.684,0 8.709,0 6.814,0

09 Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 5.854,0 3.417,0 1.532,0 865,0 40,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung

482.894,0 123.952,0 123.245,0 121.580,0 114.117,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung 70.300,0 5.400,0 5.800,0 5.700,0 53.400,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung 
des Landes

134.355,0 68.810,0 47.079,0 18.306,0 160,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume

123.377,0 49.006,0 32.016,0 22.608,0 19.747,0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

48.385,0 18.985,0 15.000,0 14.400,0

Zusammen: 1.108.694,0 357.695,0 296.478,0 242.580,0 211.941,0
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Teil II:   Finanzierungsübersicht 2017

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, 
und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 11.366.912,1 T€

2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an 
Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 11.320.505,3 T€

3. Finanzierungssaldo 46.406,8 T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.049.067,0 T€

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 3.096.473,8 T€

Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) -47.406,8 T€

5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€

6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€

7. Rücklagen

7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€

7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€

Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€

8. Saldo aus 4. bis 7. -46.406,8 T€

Teil III:   Kreditfinanzierungsplan 2017

I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.049.067,0 T€

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

3.096.473,8 T€

- T€

- T€ 3.096.473,8 T€

3. Saldo aus 1. und 2. -47.406,8 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 493,3 T€
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1708/2016 
 

Haushaltsbegleitgesetz 2017 
Vom 14. Dezember 2016 

 
- GVOBl. Schl.-H. S. 999 ff. - 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 
 
Inhaltsübersicht: 
 
Artikel 1 Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 
Artikel 2 Änderung des Besoldungsgesetzes 

Schleswig-Holstein 
 

Artikel 3 Änderung des Beamtenversorgungsgeset-
zes Schleswig-Holstein 
 

Artikel 4 Änderung des Schulgesetzes 
 

Artikel 5 Änderung des Gesetzes über den kommu-
nalen Finanzausgleich in Schleswig-
Holstein 
 

Artikel 6 Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung eines Sondervermögens Hochschul-
sanierung 
 

Artikel 7 Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung eines Sondervermögens Energeti-
sche Sanierung -PROFI- 
 

Artikel 8 Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung eines Sondervermögens im Zentralen 
Grundvermögen zur Behördenunterbrin-
gung -Sondervermögen ZGB- 
 

Artikel 9 Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung eines Sondervermögens „Infrastruk-
turModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ 
 

Artikel 10 Änderung des Gesetzes über die Errich-
tung eines Sondervermögens Verkehrs-
infrastruktur 
 

Artikel 11 Änderung des Ausführungsgesetzes zum 
Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
 

Artikel 12 Änderung des Landesblindengeldgesetzes 
 

Artikel 13 Änderung des Landeswahlgesetzes 
 

Artikel 14 Änderung des Gemeinde- und Kreiswahl-
gesetzes 
 

Artikel 15 Änderung des Straßen- und Wegegesetzes 
 

Artikel 16 Inkrafttreten 
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Artikel 1 
Änderung des Landesbeamtengesetzes  

 

 
Das Landesbeamtengesetz vom 26. März 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), zu-
letzt geändert durch Gesetze vom 14. Okto-
ber 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 830), wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 133 wird die Angabe „30. Juni 2018“ 
durch die Angabe „31. Januar 2019“ ersetzt. 

 

 
 

  

Artikel 2 
Änderung des Besoldungsgesetzes 

Schleswig-Holstein  
 

  

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H.S. 153), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 597), wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 47 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1. Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1 in Laufbahnen mit dem Einstieg-
samt der Besoldungsgruppe A 6, in Lauf-
bahnen mit dem Einstiegsamt in der Be-
soldungsgruppe A 7 (Technische Dienste, 
Feuerwehr, Steuerverwaltung sowie Justiz 
im Laufbahnzweig der Justizfachwirtinnen 
und Justizfachwirte bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften) und in Laufbahnen 
mit dem Einstiegsamt der Besoldungs-
gruppe A 8 (Polizei, Justiz bei Verwendung 
in Funktionen des allgemeinen Vollzugs-
dienstes  oder Werkdienstes bei den Jus-
tizvollzugsanstalten sowie Gerichtsvollzie-
herinnen und Gerichtsvollzieher) 
 
a) in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 
 
b) in der Besoldungsgruppe A 9 und“. 

 
2. § 62 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Das für Bildung zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
für das Besoldungsrecht zuständigen Minis-
terium durch Verordnung einen angemesse-
nen Ausgleich sowie das Verfahren für die 
Fälle zu regeln, in denen Lehrkräfte infolge 
einer Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit oder eines anderen von 
ihnen nicht zu vertretenden Grundes gehin-
dert waren, einen zeitlichen Ausgleich für die 
von ihnen geleisteten Vorgriffstunden in dem 
dafür vorgesehenen Zeitraum in Anspruch 
zu nehmen.“ 
 
 

  

3. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Besoldungsgruppe A 7 werden die 
Fußnotenhinweise „3)“ und „4)“ sowie die 
Fußnoten 3 und 4 gestrichen.  

 
b) Die Besoldungsgruppe A 8 wird wie folgt 

geändert: 
 

aa) Den Amtsbezeichnungen „Hauptsekretä-
rin oder Hauptsekretär“ und „Hauptwerk-
meisterin oder Hauptwerkmeister“ wird je-
weils der Fußnotenhinweis „3)“ angefügt. 

 
bb) Es wird folgende Fußnote angefügt: 
 

„3) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 1 in der Fachrichtung Justiz bei 
Verwendung in Funktionen des Allgemei-
nen Vollzugsdienstes  oder des Werk-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten.“ 

 
4. Die Anlage 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) Besoldungsgruppe R 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
aa) In der Besoldungsgruppe R 1 wird nach 

der Amtsbezeichnung „Direktorin oder Di-
rektor des Arbeitsgerichts 1)“ die Amtsbe-
zeichnung „Erste Staatsanwältin oder Ers-
ter Staatsanwalt 3)“ eingefügt. 

 
bb) Es wird folgende Fußnote angefügt: 
 

„3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.“ 
 
b) In Besoldungsgruppe R 2 wird Fußnote 1 

wie folgt gefasst: 
 

„1) An einem Gericht mit 12 und mehr Rich-
terplanstellen. Bei 18 Richterplanstellen und 
auf je 6 Richterplanstellen kann für weitere 
aufsichtführende Richterinnen und Richter je 
eine Richterplanstelle der Besoldungsgruppe 
R 2 ausgebracht werden.“ 
 

5. In Anlage 8 werden bei der Besoldungsgrup-
pe R 1 hinter der Angabe „1, 2“ ein Komma 
und die Angabe „3“ angefügt. 

 
 

Artikel 3 
Änderung des Beamtenversorgungs-

gesetzes Schleswig-Holstein 

 

  
Das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-
Holstein vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 21. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 
597), wird wie folgt geändert: 
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1. § 60 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 60 
Pflege- und Kinderpflegergänzungszuschlag 

 
(1) War eine Beamtin oder ein Beamter nach 
§ 3 Satz 1 Nummer 1a SGB VI versicherungs-
pflichtig, weil sie oder er eine oder mehrere 
pflegebedürftige Personen mit mindestens Pfle-
gegrad 2 wenigstens zehn Stunden wöchentlich, 
verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in 
der Woche, in ihrer häuslichen Umgebung nicht 
erwerbsmäßig gepflegt hat, wird für die Zeit der 
Pflege ein Pflegezuschlag zum Ruhegehalt ge-
währt. Dies gilt nicht, wenn die allgemeine War-
tezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung 
erfüllt ist.  
 
(2) Die Höhe des Pflegezuschlags beträgt für 
jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßigen 
Pflege einer pflegebedürftigen Person des  
 
1. Pflegegrades 5 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 

Nummer 5 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch, wenn die pflegebedürftige Person 

 
a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 
                                                       2,56 Euro, 
 
b) Kombinationsleistungen nach § 38 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 
                                                       2,18 Euro, 
 
c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach 

§ 36 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
bezieht:                                     1,79 Euro, 

 
2. Pflegegrades 4 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 

Nummer 4 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch, wenn die pflegebedürftige Person  

 
a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 
                                                       1,79 Euro, 
 
b) Kombinationsleistungen nach § 38 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 
                                                       1,53 Euro, 
 
c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach 

§ 36 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
bezieht:                                     1,25 Euro, 

 
3. Pflegegrades 3 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 

Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch, wenn die pflegebedürftige Person 

 
a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 
                                                       1,10 Euro, 
 

  b) Kombinationsleistungen nach § 38 des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 

                                                       0,94 Euro, 
 
c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach 

§ 36 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
bezieht:                                     0,77 Euro, 

 
4. Pflegegrades 2 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 

Nummer 2 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch, wenn die pflegebedürftige Person 

 
a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 
                                                       0,69 Euro, 
 
b) Kombinationsleistungen nach § 38 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch bezieht: 
                                                       0,59 Euro, 
 
c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach 

§ 36 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
bezieht:                                      0,48 Euro. 

 
Üben mehrere nichterwerbsmäßig tätige Pflege-
personen die Pflege gemeinsam aus (Mehr-
fachpflege), sind die Beträge nach Satz 1 ent-
sprechend des nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch festgestellten 
anteiligen Umfangs der jeweiligen Pflegetätigkeit 
im Verhältnis zum Gesamtpflegeaufwand je 
pflegebedürftiger Person aufzuteilen. Werden 
mehrere pflegebedürftige Personen gepflegt, 
ergibt sich die Höhe des Pflegezuschlags jeweils 
nach den Sätzen 1 und 2, wobei der Pflegezu-
schlag je Kalendermonat einen Betrag von 
2,56 Euro nicht übersteigen darf. 
 
(3) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein ihr 
oder ihm nach § 58 Absatz 3 zuzuordnendes 
pflegebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt (§ 3 SGB VI), wird neben dem Pflegezu-
schlag ein Kinderpflegeergänzungszuschlag 
gewährt. Dieser wird längstens für die Zeit bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pfle-
gebedürftigen Kindes und nicht neben einem 
Kindererziehungs- oder Kindererziehungsergän-
zungszuschlag nach § 58 oder einer Leistung 
nach § 70 Absatz 3a SGB VI gewährt. Die Höhe 
des Kinderpflegeergänzungszuschlags beträgt 
für jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmä-
ßigen Pflege die Hälfte der in Absatz 2 genann-
ten Beträge, höchstens jedoch 0,86 Euro. 
 
(4) § 58 Absatz 5, 9 und 10 gelten entspre-
chend. § 58 Absatz 5 gilt bei der Anwendung 
des Absatzes 3 mit der Maßgabe, dass bei der 
Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in 
§ 58 Absatz 5 Satz 2 genannten Höchstwerts an 
Entgeltpunkten für jeden Monat berücksichti-
gungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 70 Absatz 
2 Satz 1 SGB VI bestimmte Bruchteil des aktuel-
len Rentenwerts tritt.“ 
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2. Nach § 82 wird folgender § 82a eingefügt: 
 

„§ 82 a 
Übergangsregelung aus Anlass der  

Neufassung der Regelung des Pflege- und  
Kinderpflegeergänzungszuschlages  

zum 1. Januar 2017 
 

(1) Bei am 1. Januar 2017 vorhandenen Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern, denen ein Pflegezuschlag gemäß § 60 
Absatz 1 und 2 in der bis zum 31. Dezember 
2016 geltenden Fassung gewährt wurde, wird 
der Pflegezuschlag wie folgt in die ab 1. Januar 
2017 geltende Fassung von § 60 übergeleitet: 
 

Pflegezuschlag 
gemäß § 60 

Absatz 2 in der 
bis zum 

31. Dezember 
2016 geltenden 

Fassung 
 

wird 
über-

geleitet 
zu 

Pflegezuschlag 
gemäß § 60 

Absatz 2 in der 
ab 1. Januar 

2017 geltenden 
Fassung 

Nummer 1  
Buchstabe a 

Nummer 1  
Buchstabe b 

Nummer 1  
Buchstabe b 

Nummer 2  
Buchstabe b 

Nummer 1  
Buchstabe c 

Nummer 3  
Buchstabe a 

Nummer 2  
Buchstabe a 

Nummer 2  
Buchstabe b 

Nummer 2  
Buchstabe b 

Nummer 3  
Buchstabe b 

Nummer 3  
 

Nummer 4  
Buchstabe a 

 
Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 60 
Absatz 3 beträgt ab 1. Januar 2017 die Hälfte 
des nach Satz 1 in die ab 1. Januar 2017 gel-
tende Fassung von § 60 Absatz 2 übergeleiteten 
Pflegezuschlags, höchstens jedoch 0,86 Euro. 
 
(2) Für am 1. Januar 2017 vorhandene Beam-
tinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 2017 
nach § 3 Satz 1 Nummer 1a des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der bis zum 31. De-
zember 2016 geltenden Fassung versiche-
rungspflichtig waren, weil sie eine pflegebedürf-
tige Person nicht erwerbsmäßig gepflegt haben 
und die Pflege nicht über den 31. Dezember 
2016 hinausging, gilt § 60 in der bis zum 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung; Absatz 
1 ist sinngemäß anzuwenden. 
 
(3) Für am 1. Januar 2017 vorhandene Beam-
tinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 2017 
nach § 3 Satz 1 Nummer 1a des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der bis zum 31. De-
zember 2016 geltenden Fassung versiche-
rungspflichtig waren, weil sie eine pflegebedürf-
tige Person nicht erwerbsmäßig gepflegt haben 

  und die Pflege über den 31. Januar 2016 hin-
ausging, gilt Folgendes: 
 
1. Für die bis zum 31. Dezember 2016 nicht er-

werbsmäßig getätigte Pflege gilt § 60 in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung; 
Absatz 1 ist sinngemäß anzuwenden, 

 
2. für die nach dem 31. Dezember 2016 nicht 

erwerbsmäßig getätigte Pflege gilt § 60 in der 
ab dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung; ist 
der Pflegezuschlag nach Nummer 1 günstiger, 
gilt dieser.“ 

 
Artikel 4 

Änderung des Schulgesetzes  
 

 

Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 500), wird wie folgt 
geändert: 
 

 

1. § 121 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Folgender Satz 3 wird eingefügt: 
 

„Bei den Förderzentren in dem Förder-
schwerpunkt nach § 45 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 bleibt bei den Sachkosten ein 
Anteil unberücksichtigt, der prozentual ei-
nem Viertel der Quote der in diesem För-
derschwerpunkt in den öffentlichen Schu-
len inklusiv beschulten Schülerinnen und 
Schüler entspricht.“ 

 
bb) Der Satz 3 wird Satz 4 und erhält folgende 

Fassung: 
 

„Maßgeblich für die Quoten nach den Sät-
zen 2 und 3 ist das Jahr, das dem Bewilli-
gungszeitraum um zwei Jahre vorausgeht.“ 
 

b) In Absatz 6 Satz 3 werden nach der Angabe 
„§ 45 Absatz 2 Satz 1“ die Angabe „mit Aus-
nahme der Nummer 4“ und nach der Angabe 
„gemäß Absatz 4“ die Angabe „Satz 2“ gestri-
chen. 

 

 

2. § 140 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
 

a) Folgende Sätze 3 bis 6 werden eingefügt: 
 

„Sind Antragstellerinnen oder Antragsteller 
aus ihrem Herkunftsland geflohen und des-
halb ohne eigenes Verschulden daran ge-
hindert, durch Originaldokument einen 
Nachweis über ihren erreichten schulischen 
Bildungsstand zu erbringen, so kann ein Prü-
fungsverfahren durchgeführt werden. Bei ei-
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nem entsprechenden Prüfungsergebnis wird 
eine Bescheinigung erteilt, die insbesondere 
zum Besuch der Jahrgangsstufe 10 einer 
Gemeinschaftsschule oder vorläufig zum 
Besuch der Oberstufe (§ 43 Absatz 5, § 44 
Absatz 3) oder des Beruflichen Gymnasiums 
berechtigt, sofern auch die übrigen Beschu-
lungsvoraussetzungen erfüllt sind. Das für 
Bildung zuständige Ministerium regelt durch 
Verordnung, unter welchen Voraussetzun-
gen die Zulassung zum Prüfungsverfahren 
erfolgt und welcher Aufenthaltsstatus oder 
Fluchtgrund dafür bestehen muss. Es regelt 
ferner die Durchführung des Prüfungsverfah-
rens und dessen Anforderungen sowie die 
Voraussetzungen, unter denen die Berechti-
gung erworben werden kann, eine bestimm-
te Schulart und Schul- oder Jahrgangsstufe 
zu besuchen.“ 

 
b) Satz 7 erhält folgende Fassung:  

 
„Es kann ferner durch Verordnung die Be-
fugnis zur Entscheidung nach Satz 1 für Ein-
zelfälle auf eine andere Behörde des Lan-
des, der Kreise, der Gemeinden oder der 
Ämter übertragen.“ 

 
3. § 150 Absatz 1 und 2 erhalten folgende Fas-

sung:  
 

„(1) Abweichend von § 124 Absatz 2 erhält der 
Träger der Schulen der dänischen Minderheit 
in den Jahren 2017 bis 2019 einen Zuschuss, 
der sich aus der Addition folgender Einzelbe-
träge ergibt:  

 
1. einen Betrag, der sich ergibt, wenn der Be-

trag von 6.225 Euro mit der gemäß § 119 
Absatz 4 zu ermittelnden jeweiligen Jahres-
durchschnittszahl aller Schülerinnen und 
Schüler an den Schulen der dänischen Min-
derheit multipliziert wird; 
 

2. einen Betrag in Höhe von 555.300 Euro 
(pauschaler Zuschuss zu Bauinvestitionen); 

 
3. einen Betrag in Höhe von 583.000 Euro 

(pauschaler Zuschuss zu den Kosten der 
Schülerbeförderung); 

 
4. einen Betrag von 600.000 Euro im Jahr 

2017, 750.000 Euro im Jahr 2018 und 
900.000 Euro im Jahr 2019. 
 

(2) Die gemäß §§ 121, 122 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 maßgeblichen Schülerkostensätze 
der berufsbildenden Schulen werden  
 
1. für das Jahr 2014 um 75 %, 
 
2. für das Jahr 2015 um 50 %, 
 
3. für die Jahre 2016 bis 2019 um 25 % 

  

des Betrages erhöht, um den sie die Schüler-
kostensätze des Jahres 2013 unterschreiten.“ 

 
 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes  

über den kommunalen Finanzausgleich 
in Schleswig-Holstein  

 

 

Das Gesetz über den kommunalen Finanzaus-
gleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichs-
gesetz) vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-
H. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 500), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Absatz 1 erhält Satz 5 folgende Fassung: 
 

„Ferner wird die Finanzausgleichsmasse im 
Jahr 2016 um 162 000 Euro und ab dem Jahr 
2017 um 324 000 Euro für die Förderung von 
Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen 
nach § 16 sowie ab dem Jahr 2017 um 10 Milli-
onen Euro für die Förderung von Kindertages-
einrichtungen und Tagespflegestellen nach § 18 
erhöht.“ 

 
2. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 erhält Satz 1 folgende Fassung: 
 

„Die Finanzausgleichsmasse wird, soweit sie 
nicht für Zuweisungen nach Absatz 2 benötigt 
wird, verwendet für 

 
1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 

zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft 
nach den §§ 5 bis 7 sowie eine Finanzzu-
weisung an die Gemeinde Helgoland nach  
§ 8 mit einem Anteil von                  30,79 %, 

 
2. Schlüsselzuweisungen an die Kreise und 

kreisfreien Städte zum Ausgleich unter-
schiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten 
nach § 9 mit einem Anteil von          53,66 %, 

 
3. Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Or-

te zum Ausgleich übergemeindlicher Aufga-
ben nach § 10 mit einem Anteil von 

                                                           15,55 %.“ 
 
b) In Absatz 2 Satz 1 erhält die Nummer 8 fol-

gende Fassung: 
 

„8. die Zuweisungen zur Förderung von Kin-
dertageseinrichtungen und Tagespflegestel-
len nach § 18           80,0 Millionen Euro.“ 

 
3. In § 18 erhält Absatz 1 folgende Fassung: 
 

„Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten aus 
den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 bereit-
gestellten Mitteln Zuweisungen zur Betreuung 
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und Förderung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen nach § 25 Absatz 1 des Kinderta-
gesstättengesetzes und in Tagespflegestellen 
nach § 30 des Kindertagesstättengesetzes.“ 
 

4. § 22 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„(4) Von dem Vermögen des Kommunalen In-
vestitionsfonds nach Absatz 1 werden im Be-
nehmen mit den Landesverbänden der Ge-
meinden und Kreise bis zu 3,2 Millionen Euro 
entnommen und zur Finanzierung des Neubaus 
und der Sanierung der Verwaltungsakademie in 
Bordesholm verwendet.“ 

 
5. § 27 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Das Land stellt den Kreisen und kreisfreien 
Städten für die Sprachbildung in Kindertages-
einrichtungen jährlich 6,0 Millionen Euro sowie 
zur Förderung von Regional- und Minderheiten-
sprachen in Kindertageseinrichtungen weitere 
0,5 Millionen Euro zur Verfügung.“ 
 

6. In § 31 Absatz 5 FAG wird folgender Satz an-
gefügt: 

 
„Ebenfalls ist die Zahl der Kinder zu berücksich-
tigen, die außerhalb von Schleswig-Holstein be-
treut werden, aber ihre alleinige oder Haupt-
wohnung in Schleswig-Holstein haben und in 
den Bedarfsplan des jeweiligen öffentlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufge-
nommen sind.“ 

 
Artikel 6 

Änderung des Gesetzes über die 
Errichtung eines Sondervermögens 

Hochschulsanierung  
 

 

Das Gesetz über die Errichtung eines Sonder-
vermögens Hochschulsanierung vom 13. Dezem-
ber 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 746), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. De-
zember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 500), wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 5 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Sollten diese Erträge nicht zur Deckung der Kos-
ten der Investitionsbank ausreichen, können diese 
Kosten zusätzlich aus den Mitteln des Sonder-
vermögens abgedeckt werden.“ 
 

  

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes über die 

Errichtung eines Sondervermögens 
Energetische Sanierung (PROFI)  

 

  

Das Gesetz über die Errichtung eines Sonder-
vermögens Energetische Sanierung (PROFI) vom 
23. Januar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 16), geän-
dert durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 

  

(GVOBl. Schl.-H. S. 515), wird wie folgt geändert: 
 
In § 5 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Sollten diese Erträge nicht zur Deckung der Kos-
ten der Investitionsbank ausreichen, können diese 
Kosten zusätzlich aus den Mitteln des Sonder-
vermögens abgedeckt werden.“ 
 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die 

Errichtung eines Sondervermögens 
im Zentralen Grundvermögen zur 

Behördenunterbringung 
(Sondervermögen ZGB)  

 

 

Das Gesetz über die Errichtung eines Sonder-
vermögens im Zentralen Grundvermögen zur 
Behördenunterbringung (Sondervermögen ZGB) 
vom 11. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 
464), geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 5ßß), wird wie folgt 
geändert: 
 
In § 5 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Sollten diese Erträge nicht zur Deckung der Kos-
ten der Investitionsbank ausreichen, können diese 
Kosten zusätzlich aus den Mitteln des Sonder-
vermögens abgedeckt werden.“ 
 

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes über die 

Errichtung eines Sondervermögens 
„InfrastrukturModernisierungsProgramm für 

unser Land Schleswig-Holstein 
(IMPULS 2030)”  

 

 

Das Gesetz über die Errichtung eines Sonder-
vermögens „InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land Schleswig-Holstein 
(IMPULS 2030)” 16. Dezember 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 419, ber. 2016 S. 27) wird wie folgt 
geändert: 
 
In § 5 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Sollten diese Erträge nicht zur Deckung der Kos-
ten der Investitionsbank ausreichen, können diese 
Kosten zusätzlich aus den Mitteln des Sonder-
vermögens abgedeckt werden.“ 
 

 

Artikel 10 
Änderung des Gesetzes über die 

Errichtung eines Sondervermögens 
Verkehrsinfrastruktur  

 

 

Das Gesetz über die Errichtung eines Sonder-
vermögens Verkehrsinfrastruktur vom 26. Sep-
tember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 386) wird wie 
folgt geändert: 
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In § 5 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Sollten diese Erträge nicht zur Deckung der Kos-
ten der Investitionsbank ausreichen, können diese 
Kosten zusätzlich aus den Mitteln des Sonder-
vermögens abgedeckt werden.“ 
 

Artikel 11 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum 
Gesetz über Wasser- und Bodenverbände  

 

 

Das Ausführungsgesetz zum Gesetz über Was-
ser- und Bodenverbände (Landeswasserver-
bandsgesetz) vom 11. Februar 2008 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 81) wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 
 

„§ 2 a 
Bestimmung des Verbandsgebietes 

(zu § 6 WVG) 
 
(1) Zur Festsetzung des Verbandsgebietes ge-
mäß § 6 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes über 
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbands-
gesetz vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai 
2002 (BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, ist 
das Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes in 
der Satzung textlich zu umschreiben. Sofern ein 
Wasser- und Bodenverband nicht nur Körper-
schaften des öffentlichen Rechts als Mitglieder 
hat, ist das Gebiet auf einer Karte, die Bestandteil 
dieser Satzung ist, im Maßstab von mindestens 
1:25.000 darzustellen. Diese Karte ist zusammen 
mit der Satzung zu veröffentlichen. Ergänzend ist 
die Grenze des Verbandsgebietes bei Verbänden 
nach Satz 2 in Abgrenzungskarten im Maßstab 
1:5.000 einzutragen. Jeweils eine Ausfertigung 
dieser Abgrenzungskarten, die Bestandteil der 
Satzung sind, ist bei der Aufsichtsbehörde und bei 
der Geschäftsstelle des Verbandes zu verwahren 
und kann bei diesen Behörden während der 
Dienststunden eingesehen werden.  
 
(2) Genügen die satzungsrechtlichen Regelungen 
des Verbandsgebietes nicht den Anforderungen 
nach Absatz 1, ist die Satzung unverzüglich durch 
eine Satzungsänderung anzupassen. Die Wirk-
samkeit der übrigen Satzung bleibt bei einer nicht 
hinreichenden Bestimmung des Verbandsgebie-
tes unberührt.  
 
(3) Die Errichtung und das Bestehen des Wasser- 
und Bodenverbandes bleiben unberührt von Sat-
zungen, die aufgrund der nicht hinreichenden 
Bestimmung des Verbandsgebietes nichtig waren. 
Soweit die nach diesen Satzungen zuständigen 
und gewählten Verbandsorgane neue Satzungen 
beschlossen haben, die den Anforderungen nach 
Absatz 1 genügen, sind diese Satzungen wirk-
sam, soweit sie nicht aus einem anderen Grunde 
nichtig sind.“ 

  

Artikel 12 
Änderung des Landesblindengeldgesetzes  

 

 

Das Landesblindengeldgesetz vom 12. Mai 1997 
(GVOBl. Schl.-H. S. 313), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 vom 
23. Januar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 16) wird wie 
folgt geändert: 
 
§ 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Leistungen bei häuslicher Pflege nach den  
§§ 36 bis 38 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
werden, auch soweit es sich um Sachleistungen 
handelt, bei Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 
mit 40% des Pflegegeldes für Pflegegrad 2 und 
bei Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 3 bis 5 mit 
40% des Pflegegeldes für Pflegegrad 3 ange-
rechnet. Bei Minderjährigen beträgt die Anrech-
nung 20% der Leistungen nach Satz 1. Entspre-
chende Leistungen aufgrund eines Pflegeversi-
cherungsvertrages mit einem privaten Versiche-
rungsunternehmen werden höchstens in dem sich 
aus Satz 1 und 2 ergebenen Umfang angerech-
net. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn 
die Leistungen zusammen mit Leistungen nach 
beihilferechtlichen Vorschriften erbracht werden.“ 
 
 

 

Artikel 13 
Änderung des Landeswahlgesetzes  

 

 

Das Landeswahlgesetz (LWahlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. Oktober 1991 
(GVOBl. Schl.-H. S. 442, ber. S. 637), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 362), wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht erhält § 38 folgende 

Fassung: 
 

„§ 38 Wahlwerbung, unzulässige Veröffentli-
chung von Befragungen“. 

 
2. § 38 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
 

„§ 38 Wahlwerbung, unzulässige Veröffentli-
chung von Befragungen“. 
 

b) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt: 
 

„(1) Den Trägern von Wahlvorschlägen ist vor 
der Wahl die Wahlsichtwerbung in einem für 
ihre Selbstdarstellung notwendigen und an-
gemessenen Umfang zu ermöglichen.“ 
 

c) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die 
Absätze 2 und 3. 
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Artikel 14 
Änderung des  

Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes  
 

  

Das Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 151), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 362), wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht erhält § 30 folgende 

Fassung: 
 

„§ 30 Wahlwerbung, unzulässige Veröffentli-
chung von Befragungen“. 

 
2. § 30 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
 

„§ 30 Wahlwerbung, unzulässige Veröffentli-
chung von Befragungen“. 

 
b) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt: 
 

„(1) Den Trägern von Wahlvorschlägen ist vor 
der Wahl die Wahlsichtwerbung in einem für 
ihre Selbstdarstellung notwendigen und an-
gemessenen Umfang zu ermöglichen.“ 

 
c) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die 

Absätze 2 und 3. 
 
 

  

Artikel 15 
Änderung des Straßen- und Wegegesetzes  

 

  

§ 26 des Straßen- und Wegegesetzes des Lan-
des Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. November 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
1. September 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 322), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
 

„(3) Für Sondernutzungen zum Zwecke der 
Wahlwerbung sind Gebühren nicht zulässig.“ 

 
2. Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Ab-

sätze 4 bis 6. 
 
 

  

Artikel 16 
Inkrafttreten 

 

  

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.   

   


